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Die Gutachten 
Monatelang wurden die vier Gutachten, die den Behörden die Entscheidungen rund um den 

Kraftwerksbau Hainburg erleichtern sollten, geheimgehalten. Mit gutem Grund: 
Sie lesen sich, zumindest absatzweise, ganz und gar nicht wie eine Empfehlung zum Bau. 
FORVM veröffentlicht- erstmals in vollem Wortlaut-das zoologische Gutachten von 

Prof. Otto Koenig und jenes zu Fragen des Natur- und Landschaftsschutzes des Oberbaurates 
der NÖ-Landesregierung, Wilfried Tepser. Als dritten Beitrag zum Thema drucken wir 

ein Gutachten, um das weder die Landesregierung noch die DOKW gebeten haben: Die Juristin 
und JG-Vorsitzende Maria Berger ist überzeugt, daß die E-Wirtschaft sich nicht an bestehende 

Gesetze hält. 

I. Einleitung 

Die Erstellung eines wirklich genauen, 
auf alle möglichen Fragestellungen einge
henden zoologischen Gutachtens über ein 
derart komplexes und großräumiges Ge
biet, wie es die Auwälder der Donau von 
der Wiener Landesgrenze bis hinunter zur 
March repräsentieren, erfordert zur Da
tenerhebung mindestens zwei Jahre Ar
beitszeit und eine größere Zahl Fachmitar
beiter. Die Dauer ergibt sich daraus , daß 
ein einziger beobachteter Jahreszyklus für 
eine Beurteilung nicht ausreicht und ein 
weiteres Jahr zur Kontrolle benötigt wird. 
Die größere Zahl Mitarbeiter resultiert so
wohl aus der Fülle notwendiger Untersu
chungen wie auch aus der Fachaufgliede
rung der Zoologie. Es gibt keinen Wissen
schaftler in Österreich , der sämtliche in 
Betracht kommenden Tiergruppen vom 
Einzeller bis hinauf zum Säugetier vollgül
tig beurteilen könnte. Trotzdem will ich in 
Anbetracht der Tatsache, daß im gegen
ständlichen Fall durch gesetzliche Rege
lungen für das Gutachten sehr enge Zeit
grenzen gesetzt sind und keine fachliche 
Arbeitsaufteilung vorgesehen ist, es auf 
mich nehmen, nach bestem Wissen und 
Gewissen eine Stellungnahme abzugeben . 

Als Grundlage für meine Aussagen die
nen, abgesehen von vorhandener Fachlite
ratur, die fachlichen Feststellungen aus 
den früheren Gutachten von Prof. Steiner, 
Prof. Löffler und Prof. Wagner, ohne Ein
beziehung von deren Endstellungnahmen. 
Ich selbst besitze bezüglich Aulandschaft 
ein großes Erfahrungsreservoir, weil ich 
von Kindheit an in der Klosterneuburger 
Au gelebt habe, sie seit meinem 14. Le
bensjahr (1928) begeistert durchstreifte, 
später hier als Aufsichtsorgan tätig war, 
ferner die Donau von Linz bis Hainburg 
einschließlich der Auwälder bis 1939 sehr 
oft mit dem Faltboot befuhr und auch von 
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1945 bis heute immer wieder in den Auen 
zoologisch beschäftigt war. Die Unter
schiede der regionalen Augebiete bestan
den vor dem Krieg weniger in den Struktu
ren als vielmehr in den Flächenausdehnun
gen. Mein Interessensgebiet lag damals 
zwar vorwiegend auf dem Sektor der Orni
thologie, doch kann die Vogelwelt als auf
fälligste und augenscheinlichste Tiergrup
pe in der Au in gewissem Sinn als Indikator 
für den Gesamtzustand dieses Lebensrau
mes angesehen werden. 

Das hier vorgelegete Gutachten holt 
sehr bewußt weit aus und versucht, das ge
stellte Thema unter verschiedensten, zum 
Teil bisher unbeachteten Aspekten zu 
durchleuchten. Biologie beziehungsweise 
Ökologie sind so allumfassende Systeme, 
daß hier mit engem Blick auf den Spezial
fall keine weitgreifende und objektiv gülti
ge Beurteilung zustandekommen kann. 
Außerdem wird der Mensch, der als stam
mesgeschichtlich entstandenes Lebewesen 
mitsamt seinen kulturbedingten Leistun
gen dem Naturganzen untrennbar verbun
den ist, in die Betrachtungen mit einbezo
gen. 

II. Fakten 

Die Stromau 

Wesentliches Merkmal der Stromau ist 
die dauernde Durchflutung mit Flußwasser 
und die zeitweilige Überschwemmung. Da 
nun aber strömendes Wasser die Uferlinie 
kontinuierlich verändert, bietet eine in vol
lem Umfang lebendige Au kein statisches, 
sondern ein dynamisches Bild. Große 
Hochwässer, mittreibende Baumstämme, 
Eistreiben sowie der immer wieder Schutz
dämme zerstörende Eisstoß haben hier in 
hohem Maß landschaftsgestaltend ge
wirkt. Berichte namentlich der Schiffer
zünfte aus der Zeit vor der Donauregulie-

rung zeigen, daß die Schiffer alljährlich im 
Frühjahr die günstigste Fahrrinne neu er
kunden und sich veränderten Situationen 
anpassen mußten, weil die Donau vielfach 
neue Seitenarme gebildet , Schotterbänke 
angeschwemmt oder abgetragen und alte 
Flußstrecken verschüttet hatte. All das be
einflußte den gesamten Lebensraum Au
wald in sehr hohem Maß und zwang Men
schen wie Tiere zur Anpassung. 

Einschlägiges erlebten meine Mitarbei
ter und ich in einer Art „späten Versuchssi
tuation", als wir vor einigen Jahren in der 
stromseitigen Au Biber ansiedelten , die 
dann wegen eines Hochwassers über den 
Schutzdamm in hochwassersichere Arme 
abwanderten und dort die Lage ihrer Baue 
den jeweiligen Wasserstandsverhältnissen 
anpassen. Zumindest ein Biber wurde in 
die Tschechoslowakei abgetrieben. Man 
muß sich darüber klar sein, daß die Au 
schon allein durch die Hochwässer für die 
Tierwelt seit jeher ein Kampfgebiet war 
und bei Frühlingsüberschwemmungen 
Tausende Vog~lbruten vernichtet wurden. 
Während der Uberflutung litten die Reiher 
lokal an Nahrungsmangel und wanderten 
weit hinaus in die Feldgebiete. Nach Ab
fluß des Wassers hingegen gab es in den all
mählich austrock-0.enden Ausständen 
meist ein Überangebot an zusammenge
drängten Fischen. Die durch Hochwasser 
bedingten Verluste an aubewohnenden 
Tieren war immer sehr groß. Früher fand 
man in der Au - im Gegensatz zu höher 
gelegenen Waldhängen - recht oft Ske
lettreste von Rehen und anderem Wild. 

Die dauernde Veränderung des Donau
bettes beeinträchtigte oft auch die mensch
lichen Lebensräume. 1614 brach der Strom 
in das Marchfeld ein, 1617 überflutete er 
die gesamte Leopoldstadt, was später noch 
öfters eintrat. Diese Situation machte es 
auch unmöglich, vor der Regulierung eine 
stabile Brücke bei Wien über den Strom zu 
bauen. Die Donau ist ihres relativ starken 
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Gefälles wegen im österreichischen Teil als 
Gebirgsfluß mit spezifischer, an Konse
quenzen reicher Problematik zu bewerten. 

Donauregulierung 

Die erste Regulierung der Donau wurde 
1454 von dem Mathematiker und Hydrau
liker Kaspar Hartneid unternommen, der 
Erfolg blieb jedoch aus . 1461 wurde er des
halb eingesperrt und mußte später Wien 
auf Lebenszeit verlassen . 1598 startete 
Baron Ferdinand Albrecht von Hoyos den 
gleichen Versuch , dessen verbliebener 
Rest heute die Trassierung des Donauka
nals ist. Vorher konnten die Schiffe unter 
den Mauern Wiens nicht anlegen . Nach 
der fürchterlichen Überschwemmung von 
1862 wurde dann mit Gesetz vom 8. Febru
ar 1869 die volle und endgültige Regulie
rung des Stromes beschlossen. Man plante, 
die Donau möglichst nahe an die Stadt her
anzuführen, denn der Hauptstrom floß da
mals weitab von Wien in den heute „Alte 
Donau" genannten Armen. 

Das neue Strombett wurde über eine 
Strecke von 6.638 Metern in Trockenbau
weise angelegt. Der Aushub betrug 
12,300.000 m3 Erde . 1875 ergoß sich die 
Donau in ihr neues Bett. Mit dem Gesetz 
vom 6. Juni 1882 wurde dann die weitere 
Regulierung der Donau von der Yspermün
ctung 01s nach Theben festgelegt . Sie sollte 
einen „von der Kultur vorgeschriebenen 
Lauf nehmen" . Als Regulierungsfolge ent
stand ein relativ guter Hochwasserschutz 
der meisten Ufergemeinden, gleichzeitig 
aber wurden durch die beiden parallel ver
laufenden Ufersteindämme die früher dau
ernd und reichlich bewässerten Auen vom 
Strom abgetrennt . Die meisten Arme sta
gnierten und waren damit der allmählichen 
Verschlammung preisgegeben. Immerhin 
aber war noch mit jährlichen Hochwässern 
zu rechnen, die eine gewisse Durchspül
wirkung ausübten. Trotzdem begann mit 
der Donauregulierung eine allmähliche 
Umwandlung von „weicher" in „harte 
Au". 

Vergleicht man Beschreibungen des 
Tierbestandes und der Waldsituation aus 
Zeiten unmittelbar nach der Regulierung 
mit der heutigen Au, so dokumentiert sich 
die ökologisch ungünstige Entwicklung 
überaus deutlich. Besonders stark betrof
fen wurde auch der Fischbestand. Die Zu
gänge zu vielen Laichplätzen waren abge
mauert, durch Hochwasser in die Au ge
langte Fische fanden bei sinkendem Was
serspiegel nicht mehr in den Strom zurück. 
Weil die Donau ihrer „Kanalisierung" we
gen schneller floß, fanden viele Fische im 
Strombereich keine angemessenen Le
bensbedingungen. Die Anlieferung des 
bislang häufigen Sterlet und des seltener 
bis Wien heraufkommenden Hausen auf 
dem Wiener Fischmarkt hörte auf, Größe 
und Gewicht der anderen Speisefische 
nahmen ab . 

Der in Rumänien für die Fischerei zu
ständige Minister allerdings bedankte sich 
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denn nun konnten alle Nährsubstanzen ra
scher und reichlicher in den Unterlauf ge
langen, um die als Fischnahrung so wichti
gen Kleinlebewesen zu fördern - und au
ßerdem würden Hausen und Sterlet nicht 
mehr so weit stromaufwärts wandern . 

Die Folgen der 
Kraftwerksbauten 

Heute fließt die Donau von Passau bis 
Greifenstein durch ein relativ dichtes Sy
stem von Stauseen und Kraftwerken, was 
natürlich zu einer Veränderung des Stro
mes geführt hat. Vor allem bleibt das aus 
den Zuflüssen stammende Geschiebe in 
den Stauseen hängen, so daß ein Merkmal 
der ursprünglichen Donau, nämlich das 
vom Aneinanderstoßen der Steine kom
mende leise Sirren, kaum noch zu hören 
ist. Die Donau fließt leiser als vordem. 
Überdies hat sie die graue Färbung verlo
ren , weil die früher in Massen mitgeführ
ten Schlamm- und Sandpartikel in den 
Staustufen abgesenkt werden. Die Donau 
ist etwas klarer geworden, ihre Färbung ist 
von Grau ins Bräunliche übergegangen. 

Weiters bewirkt der Sturz über Stau
wehr und Turbinen bei jedem Kraftwerk 
eine so starke Vermischung des Wassers, 
daß es kein wärmeres Oberwasser und 
kühleres Unterwasser mehr gibt. Die Tem
peratur des Stromes ist in allen Tiefen kon
stant und etwas höher als zuvor. Während 
des Winters gibt es keine Eisbildung, da 
auf den kurzen Strecken von Kraftwerk zu 
Kraftwerk keine Schollen entstehen kön
nen. Es wird daher auf der Donau keinen 
Eisstoß mehr geben, wodurch auch dessen 
gestaltende Einwirkung wegfällt . Die den 
Auwald belebenden Hochwässer werden 
zum Teil abgefangen , vor allem sind sie 
durch die hohen Dichtungsmauern der 
Stauseen am Eindringen in die abgeschnit
tenen Auen gehindert. Die alten, vom mit
geführten Schlamm stammenden grauen 
Hochwassermarken an den Aubäumen, 
die der ganzen Au einen fast nebeligen 
Schimmer verliehen hatten, sind ver
schwunden. 

Die Au ist somit keine echte Stromau 
mehr, sondern gleicht eher den Auwäldern 
an Seeufern. Dies gilt für den gesamten 
österreichischen Abschnitt der Donau. 

Lokale anthropogene 
Einflüsse · 

Drei wesentliche Aktivitäten des Men
schen wirken an Ort und Stelle unmittelbar 
auf das Ökosystem Auwald ein: forstliche 
Nutzung, Jagd und Fischerei. 

Durch forstliche Interessen wurde das 
Augebiet ab Ende des Ersten Weltkrieges 
großflächig umgestaltet, wobei die allge
meine Tendenz zum Übergang von wei
cher in harte Au den Interessen zugute 
kam. Man pflanzte vorwiegend Eichen, 
Eschen und Kanadapappeln, im Raum Pe
tronell besteht die heute noch durchström
te Au derzeit überwiegend aus Kanada-

pappeln . Heißländen wurden vielfach sehr 
dicht mit den völlig gebietsfremden Föhren 
bepflanzt, die als Wildeinstand dienen . Es 
gibt nur mehr wenige Einzelbäume und 
Baumgruppen, die vielleicht noch aus der 
Zeit der Jahrhundertwende stammen 
könnten. Nach 1945 wurde von der russi
schen Bevölkerung stellenweise großflä
chig kahlgeschlagen. Im ganzen gesehen , 
besteht der Aubewuchs heute vorwiegend 
aus jungen Wirtschaftswäldern . 

Die Jagd stellt, anders als früher, keinen 
dominierenden Wirtschaftsfaktor dar. Sie 
hat die Au dadurch gestaltlich beeinflußt, 
daß vor dem Ersten Weltkrieg viele Stra
ßen und Wege aus jagdlichen Notwendig
keiten angelegt wurden. Die neueren Ver
kehrswege dienen der Holzbringung. Noch 
heute greift die Jagd in die Lebensgemein
schaft ein , weil die Wildbestände gebiets
weise wegen Schälschäden und Jung
wuchsverbiß extrem reduziert werden 
müssen. Anderseits legt man Wildäcker 
mit standortfremden Kulturpflanzen an . 
Nach der Jahrhundertwende wurden von 
Jägern in der Au Wildputen angesiedelt, 
die sich gut vermehrten, 1945 aber von der 
Besatzungsmacht ausgerottet wurden. 
Ebenso sind Königsfasan und Wildpfau, 
die man versuchsweise ausgesetzt hatte, 
verschwunden. 

Die heutige Sportfischerei ist ein negati
ver Faktor in der Au. Während die fast völ
lig verschwundene Berufsfischerei auf den 
Ertrag und damit auf Betreuung der Fisch
bestände eingestellt war, geht die Sportfi
scherei von rein persönlichen Erlebnis
und Erholungsinteressen aus und dient na
mentlich dem Städter als Ausgleichsbe
schäftigung. Der frühere Berufsfischer hat 
keinen Besatz mit Jungfischen aus Züchte
reien durchgeführt. Dies wäre bis in die 
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ja auch 
technisch sehr schwierig und allzu kosten
intensiv gewesen. Dadurch blieb der für 
das Gebiet charakteristische natürliche 
Fischbestand erhalten. Der mit modernen 
Mitteln leicht zu bewältigende Fischtrans
port hat es inzwischen ermöglicht, größere 
Ausstände, Wasserarme und Grundwas
serteiche in Kiesgruben mit Fischen aus 
Züchtereien zu besetzen . Die früher aus
gewogene Fischereimethodik hat sich inso
fern geändert, als die Berufsfischer vorwie
gend mit Zugnetzen, die Sportfischer aus
schließlich mit Angeln arbeiten. Das An
geln aber bedingt langes ruhiges Ansitzen 
mit angemessener Distanz zum nächsten 
Fischer. Da es viele Sportfischer gibt, sind 
die Ufer der A ugewässer oft tagelang über 
weite Strecken in regelmäßigen Abständen 
mit Anglern besetzt, was vor allem die auf 
Fische lauernden Reiher stört. Der frühere 
Berufsfischer erntete sein Gewässer nur zu 
bestimmten Jahreszeiten in konzentrierten 
Aktionen ab- ansonsten stellte er in kurz
fristigem Arbeitsgang Reusen oder andere 
Fischfallen. Auch pflegte er Fische , die in 
den nach Hochwässern rasch absinkenden 
Autümpeln zurückgeblieben waren, her
auszufangen , damit sie nicht verdarben. Er 
suchte sein Revier regelmäßig auch im 
Winter auf, um Löcher in das Eis zu schla
gen und durch hineingesteckte Schilfbü
schel den Gasaustausch zu ermöglichen. 
Der städtische Sportfischer kümmert sich 
um all dies nicht, er ist kein Heger. So 
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kommt es, daß wintersüber in den nicht 
durchströmten Gewässern oft Tausende 
Fische unter dem Eis zugrundegehen. 

Durch den künstlichen Besatz der Au
wässer hat sich selbstverständlich auch die 
artliche Zusammensetzung der Fischpopu
lationen geändert. Der Wildkarpfen ist fast 
völlig verschwunden, wogegen die Zucht
formen Schuppen-, Spiegel- und Leder
karpfen die Teiche und Tümpel bevölkern. 
Auch ostasiatische Arten wie Weißer 
Amur und Graskarpfen hat man ausge
setzt. Dafür sind infolge Veränderung des 
Donauwassers und der Gesamtsituation 
seltene heimische Arten wie Zingel, Stre
ber und Schrätzer weitestgehend ver
schwunden. Die heute beinahe als Massen
hobby zu bezeichnende Sportfischerei 
brachte Unruhe und Veränderungen gera
de in die am meisten bedrohte weiche Au, 
weil sich Fischwässer vorwiegend dort be
finden . 

Aus all dem geht hervor, daß der Au
wald keine eigentliche Urlandschaft, son
dern ein vom Menschen vielseitig genutz
ter und veränderter Lebensraum ist. 

Der gegenwärtige Zustand der 
Au 

Der Phänotypus liefert im Vergleich mit 
anderen entsprechenden Gebieten ein her
vorragend schönes und eindrucksvolles 
Bild. Dieses ist bewirkt durch die Ausdeh
nung der Wälder, die Vielfalt der während 
des Sommers nahezu tropisch wuchernden 
Pflanzenwelt, die Wasserführungen und 
die vielerlei abwechslungsreichen Struktu
ren. Aus dieser Perspektive verdient das 
Gebiet vollen Schutz. 

Vergleicht man die gegenwärtige Situa
tion jedoch mit Schilderungen und Abbil
dungen aus der Zeit kurz nach der Donau
regulierung, so gewinnt man den Eindruck 
einer deutlichen Verarmung. Tatsächlich 
handelt es sich um ein Gebiet im Wandel 
von der weichen zur harten Au. Da solche 
Prozesse anfangs sehr langsam, mit der 
Zeit jedoch beschleunigt ablaufen, muß 
man damit rechnen, daß es in etwa 30 Jah
ren nur .noch sehr wenige echte Feuchtge
biete geben wird und die heute offenen 
Wasserstellen im Zuge eines Verlandungs
prozesses verschilfen werden . Es ist bereits 
heute an vielen Stellen so, daß man dort 
trockenen Fußes gehen kann, wo vor dem 
Krieg noch die Bootsfahrt möglich war. 
Die Verschmälerung der kleineren Arme 
ist auffallend. Ebenso zeigt sich als Vorbo
te der Verlandung eine Massierung von 
Schlamm, der vorwiegend durch ins Was
ser gefallene verfaulende Pflanzensub
stanz entsteht . 

Vielfach wurden Wege zu Straßen ver
breitert, um die Au mit Kraftfahrzeugen 
befahren zu können. Teich- und Seerosen 
sind zurückgegangen. Besorgniserregend 
ist der stellenweise rasche Zuwachs von 
Misteln, ein Umstand, der möglicherweise 
mit einer Schwächung der Bäume durch 
Umweltfaktoren, speziell vielleicht auch 
mit saurem Regen und anderen Lebens
raumvergiftungen zusammenhängt. Die 
Mistelvermehrung setzte nämlich ein, als 

DOKUMENTE-FORVM 367/370 

die bekannten Samenüberträger wie Sei
denschwanz und Misteldrossel ausgespro
chen selten wurden oder ganz ausblieben. 
Sicherlich sind die Laubbäume des Auge
bietes gegen Gifte resistenter als Nadel
bäume, aber dies muß nicht von unbe
grenzter Dauer sein . Die oft katastrophale 
Mistelvermehrung könnte ein erstes An
zeichen für die Schädigung auch dieser 
Bäumesein. 

Die Tierwelt der Au ist gegenüber der 
Vorkriegszeit stark reduziert. Amphibien 
sind durch Umweltvergiftung besonders 
stark betroffen. Die Vogelbestände schei
nen je nach Art um 50 - 80 % dezimiert . 
Gartenrotschwanz , Gelbspötter, Trauer
fliegenschnäpper wie auch Heckenbrau
nelle und viele andere Arten müssen heute 
bereits als Raritäten bezeichnet werden, 
obwohl sie vor dem Krieg zum gewohnten 
Bild der Au gehörten. Die Turteltaube , 
einst Charaktervogel des Gebietes, ist nur 
noch selten zu hören. Lediglich die 
Mönchsgrasmücken haben ihren Bestand 
in der Au gehalten , sie allerdings treten in 
anderen Landschaften im Gegensatz zu 
den übrigen Grasmücken vermehrt auf. 
Die Kormorankolonien sind ebenso wie 
die kleinen Purpurreiherpopulationen ver
schwunden, die Milane auf ein Minimum 
reduziert, und die einst überaus starke 
Graureiherkolonie bei Mühlleiten ist er
schreckend zusammengeschmolzen. Der 
noch vor der Jahrhundertwende als sehr 
häufig beschriebene Fischotter ist bereits 
total ausgerottet . 

Dafür sind ( als deutliches Anzeichen für 
die infolge Ausbleibens der Hochwässer 
allmähliche Austrocknung der Au) stellen
weise Zauneidechsen wie auch verschiede
ne bodenlebende Kleinsäuger eingewan
dert, die früher keine Lebensbasis gefun
den hätten. Fuchs und Marder galten frü
her als zeitweilige Aubewohner in hoch
wasserfreien Zeiten , heuten haben sie 
ebenso wie das erst spät zugewanderte Ka
ninchen eine gute Lebensgrundlage. 

Dabei ist zu bemerken, daß sich der ge
schilderte Wandel in dem hier darzustel
lenden Augebiet unterhalb Wiens infolge 
seiner Größe langsamer vollzog als bei
spielsweise in den schmalen Rest-Auen et
wa bei Klosterneuburg. Dennoch kann das 
Gebiet mit all seinen noch vorhandenen 
Schönheiten nicht als Urlandschaft be
zeichnet werden . Es ist vielmehr in seinem 
heutigen Zustand ein vom Menschen stark 
beeinflußter und in weiten Teilen auch 
wirtschaftlich gestalteter, hinsichtlich Viel
falt- und Reichtum reduzierter Lebens
raum, der in seiner gegenwärtigen Ausprä
gung ohne geeignetes Management auf 
Dauer nicht zu halten ist. 

Das Augebiet als Lebensbasis 

Die Au stellt keine in sich stabile Ganz
heit dar, sondern ist ein unerhört vieldi
mensionales, fein verzahntes Wirkgefüge 
aus unterschiedlichsten Lebensräumen. 
Die Funktionsganzheit der Au ist zwar ein 
unverwechselbares Phänomen, die einzel
nen Teile sind jedoch nicht an die Au ge
bunden und kommen fast durchwegs, al
lerdings in anderen Kombinationen, auch 
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in anderen Gebieten vor. Die Arten als sol
che gehen daher bei lokalem Ausfall nicht 
verloren, sie können in anderen Biotopen 
weiterexistieren . Es gibt hier kaum ein 
Tier, das nicht bei entsprechendem Um
'Yeltangebot auch in den übrigen Teilen 
Osterreichs vorkommt. Dies gilt in vollem 
Umfang für Säugetiere und Vögel, wobei 
letztere allerdings nach Stand-, Brut-, Zug
und Strichvögeln zu unterscheiden sind. 
Die zahlreichen aubewohnenden Arten 
sind nämlich durchaus nicht alle in gleicher 
Weise an diese Landschaft gebunden. Hier 
sind die Möglichkeiten relativ zahlreich . 

Der immer wieder zu beobachtende Sil
berreiher etwa benötigt die Au überhaupt 
nicht, denn sein eigentlicher Lebensraum 
ist der Neusiedlersee. Er nützt nur eben ge
wisse für ihn erkennbare Chancen in der 
Au, auf die er aber dank zahlreicher ande
rer Möglichkeiten nicht angewiesen ist. 
Meist sind es neben einjährigen, noch nicht 
fortpflanzungsfähigen Individuen die jun
gen gerade flugfähig gewordenen Silber
reiher, die im Rahmen ihres Zwischenzu
ges die Auwässer besuchen. Ein Großteil 
der aubewohnenden Kleinvögel würde ge
nau so gut in einer vom Menschen geschaf
fenen Park- und Gartenlandschaft leben, 
da sie die Au ja nicht als die vom Menschen 
wahrgenommene Gesamtlandschaft, son
dern nur bestimmte Komponenten davon 
nutzen. Der große Artenreichtum signali
siert zwar sehr vielfältige, aber durchaus 
nicht einmalige Lebensmöglichkeiten in 
der Au. 

Am stärksten an die Strukturganzheit 
der Au gebunden ist der Seeadler. Er be
nötigt hohe Altbäume als Brutplatz, weite 
Flugareale und ausgedehnte Wasserflä
chen mit gutem Enten- und Bläßhuhnbe
satz als Nahrungsbasis. Er kann durch Ein
engung des Gesamtgebietes, forstliche 
Eingriffe, Verlanden der Gewässer und 
permanente Anwesenheit von Sportfi
schern vertrieben werden. Allerdings 
droht dem Greifvogel noch eine weitere 
Gefahr. Die Au ist heute bereits derart er
schlossen , daß Wildschützen, die einen 
Seeadler erbeuten wollen , sehr leicht zum 
Schuß kommen können. Die Kormorane 
wiederum wurden vom Menschen wegen 
ihres angeblich zu großen Fischbedarfs 
vertrieben. Der Mensch nutzt das Angebot 
der Au zu stark und wird daher oft zum ge
fährlichen Konkurrenten der Tierwelt, 
wenngleich er nicht in der Au lebt, sondern 
nur als eine Art Wildbeuter und Sammler 
zeitweilig in sie eindringt. Er beeinflußt 
von außen her. 

Ähnlich temporijr und doch wirkungs
voll ist der Einfluß der Zugvögel. Dies ist 
besonders heute deutlich zu erkennen, wo 
manche Arten mehr und mehr ausbleiben 
wie etwa Misteldrossel und Seiden
schwanz, die früher Beeren fraßen und de
ren Samen über weite Gebiete verteilten . 
Heute führen die massenhaft abfallenden 
Mistelfrüchte zur Selbstinfektion der Bäu
me. Ein anderer Fall ist der seit Jahren zu 
beobachtende Rückgang des Waldohreu
lenzuges, der eine große Mäusevermeh
rung in den von Waldohreulen bevorzug
ten Jagdbereichen zur Folge hatte. 

Fledermäuse übertagen heute vorwie
gend auf geeigneten Dachböden in den 
Ortschaften, ihre Nahrung suchen diese 
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wichtigen Insektenjäger aber im Augebiet. 
Für Fledermäuse brauchbare Baumhöhlen 
sind in der Au schon selten geworden, weil 
der forstliche Betreuer Altbäume mit aus
gemorschten Löchern selbstverständlich 
bevorzugt schlägert. Dadurch aber werden 
auch verschiedene spezifische Insekten 
und Kleinlebewesen in ihrem Vorkommen 
eingeschränkt. 

Notwendige 
Rettungsaufgaben 

Der Auwald benötigt strömendes Was
ser. Das bekommt er heute in zu geringer 
Menge und wegen Hochwasserrückgangs 
als Folge der Kraftwerke oberhalb Wiens 
auch viel zu selten. Die derzeit bestehen
den Dammöffnungen hatten bislang kei
nen nennenswerten Erfolg. Der Faden
bach müßte voll geflutet und ganzjährig 
auf der gesamten Strecke wasserführend 
sein. Verbindungen zu anderen noch vor
handenen Armen sollten hergestellt wer
den, um die Au wieder mit verzweigten 
Wasseradern zu durchziehen. Es wären 
Einrichtungen zu schaffen, die auch ge
ringste Hochwässer in die Au einfließen 
Jassen und sie möglichst weiträumig über
fluten. Verschlammte Arme müßten vor
sichtig ausgebaggert werden. Der March
feldschutzdamm wäre so weit wie möglich 
in das Hinterland zu verlegen . Gleichzeitig 
müßten Maßnahmen für eine Rückwand
Jung von harter in weiche Au einsetzen, um 
die Feuchtgebiete entsprechend dem ur
sprünglichen Aucharakter auszuweiten. 
Die Dämme sollten so flach beschüttet 
werden, daß sie nicht als sperrende Wand, 
sondern wie ein ansteigender Hügel wir
ken. Diese neuen Hänge müßte man viel
fältig mit standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern bepflanzen, unter Bevorzu
gung dicht wachsender Büsche als Vogel
nistplätze. Dazu gehört die Berberitze, die 
jedoch wegen der Übertragung des Getrei
derostes überall bekämpft wird und im Ge
gensatz zu früher den heutigen Auen fehlt. 

In der Au selbst muß eine ausreichende 
Zahl Baumgruppen in weiter Verteilung 
von der forstlichen Nutzung ausgenommen 
werden, um dem Gebiet ein abwechslungs
reiches Profil zu geben und Großvögeln 
das Aufbaumen zu ermöglichen. Die Brut 
des Seeadlers hängt wesentlich damit zu
sammen. Der in Gemeinschaftsarbeit zwi
schen den Bundesforsten und dem Wilhel
minenberger Institut für Vergleichende 
Verhaltensforschung geschaffene Qua
dratkilometer Schutzzone im Raum Ek
kartsau, wo durch zwanzig Jahre keine 
forstliche Nutzung stattfinden darf, wäre 
ein guter erster Schritt auf diesem Weg. 
Noch existierende, vom forstlichen Stand
punkt bereits übe.rfällige Altbaumgruppen 
wären unbedingt auch weiterhin zu scho
nen. Selbst nach Niederbruch toter Stäm
me dürfte kein Eingriff erfolgen, um diese 
namentlich für Kleintiere wichtigen Bioto
pe nicht zu zerstören. 

Zusätzlich wären Ansiedlungsversuche 
mit Kormoran, Graureiher, Schwarz
storch, Biber und vor allem Fischotter zu 
starten. Hiefür ist unter anderem guter 
Fischbesatz in einzelnen größeren Aus-
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ständen bei strikter Fernhaltung aller 
Sportfischer erforderlich. Die Ansiedlung 
fischfressender Vögel und Säugetiere be
ziehungsweise des baumfällenden Bibers 
ist deswegen wünschenswert, weil von hier 
aus das Gesamtleben in der Au angekur
belt werden kann. Erfahrungsgemäß för
dern die ins Wasser abgegebenen Exkre
mente von Vögeln die Massenvermehrung 
von Kleinkrebsen und anderen einfache
ren Organismen, die ihrerseits wieder 
Fischnahrung bedeuten. Der stammesge
schichtlich vielleicht adäquatere Weg des 
Biozönoseaufbaus von unten hinauf ist 
weitaus zeitraubender und unsicherer als 
der mittels ökologischen Anstoßes von 
oben hinunter. Hier pendelt sich ein Öko
system rascher ein. Eine selbstverständli
che Voraussetzung für alle hier n,.ur in Bei
spielen angeführten Maßnahmen ist die 
Erhaltung des Grundwasserspiegels auf 
Niveau des derzeitigen Donaustandes und 
die Versorgung mit möglichst sauberem 
Wasser. Der an der Stromoberfläche mit
geführte Ölfilm müßte unbedingt fernge
halten werden. 

Alle diese der Aurettung dienenden 
Maßnahmen sind äußerst kostspielig, zu 
denen dann noch die Verhinderung der 
wegen Geschiebemangels fortschreiten
den Austiefung des Donaubettes hinzu
kommt. Durchführung und Finanzierung 
des gesamten, sehr sorgsam auszuarbeiten
den Maßnahmenpakets könnten den am 
Kraftwerksbau interessierten Donaukraft
werken zufallen. Die Kontrolle des Sanie
rungsprogramms wäre der zuständigen Na
turschutzbehörde zu übergeben. Wird das 
Kraftwerk nicht gebaut, so sind die für Er
haltung der Au als Feuchtraumgebiet zu
ständigen Behörden weiterhin zur geschil
derten Aufgabe verpflichtet. Es müssen 
dann andere Wege der Finanzierung ge
funden werden. Eine überwiegend trocke
ne und forstwirtschaftlich genutzte Au 
kann nur sehr bedingt als Teil eines ange
strebten Donau-March-Thaya-National
parks ausgewiesen werden. Die ökologisch 
sinnvolle Korrektur der weitgehend fal
schen Donauregulierungsmaßnahmen des 
vergangenen Jahrhunderts müßte raschest 
in Angriff genommen werden. Hier gilt es, 
kommenden Generationen die für Mittel
europa bedeutendste feuchte Au zu erhal
ten und nicht eine austrocknende Land
schaft zu hinterlassen. 

Die gesetzliche Lage aus 
öko'logischer Sicht 

Die Auen sind Landschaftsschutzge
biet, ein Teil im Raum Schönau Natur
schutzgebiet. Diese gesetzlichen Maßnah
men wurden offensichtlich im Hinblick auf 
die Gründung eines March-Donau-Natio
nalparks getroffen. Wollte man nunmehr 
ein Kraftwerk errichten, stünde das im Wi
derspruch zum Naturschutzgesetz bezie
hungsweise auch zu dem von Österreich 
unterzeichneten Feuchtraumeinkommen. 
Bei Meinungsänderung müßte der Gesetz
geber, also in diesem Fall die Niederöster
reichische Landesregierung, die eigenen 
Beschlüsse aufheben oder zumindes variie
ren. Es liegt aber im Wesen eines Geset-

zes, daß es starr ist, um in der Anwendung 
klare Situationen zu schaffen. Die Schwie
rigkeit aller Naturschutzgesetze besteht 
nur eben darin, daß Natur an sich ein dau
ernd fließendes, auf alle Einflüsse dyna
misch reagierendes System ist, dem ze
mentierte Regelungen nicht gerecht wer
den können. So mußte man, als sich Arten
schutz ohne Biotopschutz als wirkungslos 
erwies, zum Prinzip des Schutzes von Le
bensräumen übergehen und diese wichtige 
Aufgabe gesetzlich verankern. Dieser neu
en Naturschutztaktik entspricht ja auch 
das Übereinkommen zum Schutz von 
Feuchtgebieten. Was aber soll nun gesche
hen, wenn solche nunmehr geschützten 
und jedem Eingriff entzogenen Gebiete 
sich von selbst verändern und austrocknen! 

Ein typisches Beispiel unvorhersehba
rer Naturschutzproblematik bildet die 
Lange Lacke im burgenländischen Seewin
kel. Um die außergewöhnliche und wert
volle Vogelfauna der Uferzonen zu erhal
ten, hat man das Gebiet unter Naturschutz 
gestellt. Viehtrieb sowie Betreten durch 
Menschen wurde verboten. Als Folge ver
mehrte sich das nun nicht mehr von Rin
dern · zertretene und abgefressene Schilf 
und begann weite Uferstrecken zu verwu
chern. Disteln und verschiedene Stauden 
schossen auf dem ehemals durch Viehwirt
schaft entstandenen Trockenrasen hoch. 
Dadurch wurde in wichtigen Teilen der 
Lacke die schützenswerte Strandvogelwelt 
verdrängt. Auf der Halbinsel, ehemals be
rühmter Brutplatz von Seeschwalben, Re
genpfeifern, Säbelschnäblern und anderen 
Strandvögeln, begann das Schilf so dicht zu 
wachsen, daß heute dort Rohrsänger brü
ten können. Hier liegt ein Fall vor, wo 
durch Unterschutzstellung genau das zer
stört wurde, was man erhalten wollte. 

In einer analogen Situation befinden 
sich die Auen an der Donau seit der Regu
lierung. In rund 30 Jahren werden sie ohne 
Steuerungsmaßnahmen weithin kein 
Feuchtbiotop mehr, sondern eine Trok
kenlandschaft sein. Der Gesetzesauftrag 
zur Schonung des Gebietes fördert seine 
Veränderung. Der Gesetzgeber wird sich 
demnach überlegen müssen, ob es zweck
mäßiger ist, ein Gebiet sich selbst und da
mit einer zeit bedingten Wandlung zu über
lassen oder seinen biologisch wünschens
werten Zustand durch Maßnahmen zu sta
bilisieren, unter Umständen zu verbes
sern. Man bedenke, daß Lebensräume 
heute allein schon durch industriell produ
zierte, chemische Einflüsse so stark und 
rasch verändert werden können, daß ein 
Biotopschutz. oft kaum noch nützt. Der 
Baumtod im Nationalpark Bayrischer 
Wald kümmert sich weder um schützende 
Gesetze noch um Grenz- oder Verbotsta
feln. 

Es muß daher die Frage aufgeworfen 
werden, ob nicht ein mittels Neuansiedlun
gen und Umsiedlungen agierender Arten
schutz, der gewissermaßen nach dem „Ar
che-Noah-Prinzip" die Lebensgemein
schaft in manchen Fällen besser fördert als 
ein starrer Biotopschutz, sinnvolle Anwen
dung finden sollte. Naturschutz muß heute 
weitaus dynamischer und anpassungsfähi
ger handeln, als dies früher üblich war. Nur 
so kann er im Sinne einer Rettung in letzter 
Minute wirksam werden. Hieran freilich 
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hindern ihn heute noch Gesetze, Statuten, 
Entschließungen und traditionelle Ideolo
gien. Jetzt geht es nicht mehr primär um 
den Schutz von Örtlichkeiten und konkre
ten Landschaftspanoramen, sondern zual
lererst um die Erhaltung des natürlichen 
lebendigen Systems. Unter diesem Aspekt 
-und weniger nach den Gesetzesparagra
phen -ist die Frage zu stellen: ,,Wie kann 
ich den Auwald als echten Feuchtbiotop 
erhalten?" 

Die Anpassungsfähigkeit von 
Vögeln und Säugetieren 

Man neigte lange Zeit dazu, zwischen 
Kulturfolgern und Kulturflüchtern zu un
terscheiden. Dies fällt heute angesichts der 
zunehmenden Zahl von Arten, die aus ei
genen Stücken in den Kulturbereich ein
dringen, bereits etwas schwer. In Amster
dam ist eine Reiherkolonie mitten in einem 
städtischen Park neben einer verkehrsrei
chen Straße entstanden. In Wiener Neu
stadt bildete sich eine größere Saatkrähen
kolonie im zentralen Stadtbereich. Auf der 
Nordseeinsel Oldeoog brüten Hunderte 
Flußseeschwalben neben und zwischen 
den dauernd befahrenen Gleisen einer 
Feldbahn. In Norwegen besiedeln Dreize
henmöwen am Hafen stehende Lagerhäu
ser. Lachmöwen halten sich während des 
Winters mitten im Verkehrsgewühl der 
Städte auf, Turmfalken brüten überall auf 
hohen Gebäuden, und Bussarde jagen am 
Rande der dicht frequentierten Autobah
nen nach Beute. Die Reiher des Neusied
lersees ließen sich durch das Übungsfeuer 
vom Flakschießplatz und im Nahbereich 
detonierende Granaten ebensowenig stö
ren wie vom Motorenlärm der die Schieß
ziele nachschleppenden Flugzeuge. Im ho
hen Norden suchen Eisbären auf den Müll
plätzen von Siedlungen nach Nahrung. In 
mitteleuropäischen Städten haben sich 
Steinmarder, auf kleinen Grünflächen so
gar Dachse niedergelassen. Die für Men
schen äußerst widerwärtigen Mülldepo
nien weisen heute infolge struktureller und 
nahrungsökologischer Möglichkeiten eine 
oft größere und artenreichere Tierbesied
lung auf als die unberührte Landschaft. 
Dies soll keinesfalls zur Anlage von Depo
nien anregen, sondern nur die Tatsache 
charakterisieren, daß Tiere nicht auf 
„schön" und „unschön" im menschlichen 
Sinn ansprechen, sondern jene Elemente 
werten, die aus ihrer Sicht positiv erschei
nen. 

Jahrelange Ansiedlungsversuche mit 
verschiedenen Vögeln im Wilhelminen
berger Institutsgelände zeigten, daß der 
nach menschlichem Urteil hervorragend 
einladende Schilfteich im untersten Gelän
deteil von ihnen nicht, wohl aber das große 
Betonbecken knapp neben den Institutsge
bäuden begeistert angenommen wurde. In 
dieser „Dorflandschaft" konzentrierte sich 
alles, ja sogar die Großtrappen hielten sich 
lieber auf den von uns begangenen Wegen 
als im stilleren Wiesenbereich auf. Die 
freifliegenden Reiher siedeln auf Volieren
dächern und besuchen nur ausnahmsweise 
den unteren, eher einsamen Teich, auf 
dem bestensfalls ein Entenpaar brütet. Im 
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vom Gehweg gesäumten Betonbecken hin
gegen ziehen alljährlich fünf oder sechs 
Enten ihre Küken groß. Der Waldkauz 
brütet unter Mißachtung abgelegener Ge
bietsteile in Nistkästen über den Dachgie
beln. Ebenso brüten die überaus vorsichti
gen Nebelkrähen in diesem Geländeteil. 
Aus vielen zoologischen Gärten ist eine 
Zuwanderung von Wildtieren bekannt, die 
hier sowohl Nahrung wie auch Sozialkon
takt finden. 

Es hat sich erwiesen, daß eine große 
Zahl von Tieren bei Brut- und Wohnplatz
auswahl jenen Gegenden den Vorrang ge
ben, wo bereits andere Arten hausen. Der 
Mensch ist in dieses Betrachtungsschema 
voll einbezogen. Dies beobachtete ich 
auch am Neusiedlersee, wo rings um das 
von mir wochenlang bewohnte Zelt eine 
Verdichtung der Tierbestände eintrat. 
Verschiedene Mäuse und auch Spitzmäuse 
zogen sogar in mein Zelt. Analog hierzu 
legten bei Kraftwerksbauten Graureiher 
ihre Horste über Baubaracken an, und 
Uferschwalben bildeten in unmittelbarer 
Nachbarschaft der keinesfalls romanti
schen Betongebäude große Kolonien. So
gar den Eisvogel sah ich schon mitten im 
Siedlungsbereich neben einem halb regu
lierten Bach brüten, weil er dort Nahrung 
und Wohnplatz gleichzeitig fand. Den 
schwarzen wie auch den roten Milan sieht 
man im Orient neben Schlachthäusern und 
Fleisch- oder Fischmärkten. Bei uns hatten 
diese Vögel früher am Ufer der Donau und 
im Aubereich ein reiches Nahungsange
bot. So unerfreulich es für unser ästheti
sches Empfinden wäre, ließen sich diese 
Vögel sofort durch Einrichtung einer viele 
Fleischabfälle auslagernden Industrie ver
mehren. Die Beurteilungskriterien für 
,,Lebensraum" liegen bei den verschiede
nen Arten recht unterschiedlich und ent
sprechen kaum unseren eigenen Vorstel
lungen. 

zusammenfassend ist zu sagen, daß sich 
Tiere, von wenigen Ausnahmen abgese
hen, weder durch Fuhrwerksbetrieb noch 
Bauaktivitäten wesentlich beeinflussen 
lassen, da ihr Lern- und Anpassungspot
ential sehr groß ist. Auch sonst wundert 
man sich immer wieder, wie oft es vor
kommt, daß diverse Kleinvögel knapp ne
ben begangenen oder befahrenen Wegen 
brüten, ohne dadurch gestört zu sein. Vor 
allem Tiere reich strukturierten Geländes 
können ihre Fluchtdistanzen und Flucht
wege erstaunlich stark reduzieren. 

Eine grundsätzliche Eigenschaft aller 
Lebewesen ist es, gerade im Kindheits
und Jugendstadium ihre konkrete Umwelt 
im Rahmen des angeborenen Verhaltens
fächers zu erlernen, sich an sie zu gewöh
nen und späterhin immer dementsprechen
de Gebiete aufzusuchen. So werden Stör
che, die in einem Dorf herangewachsen 
sind, ohne zwingende Notwendigkeit 
kaum jemals auf Bäumen brüten, wie dies 
ihrem ursprünglich vorgegebenen Lebens
raum entspräche. Ein Schornstein besitzt 
nämlich wesentliche Kriterien eines ho
hen, besonders festen und ohne Behinde
rung anfliegbaren Baumes, so daß er das 
angeborene Verhaltensrepertoire des 
Storches voll befriedigt. Menschengewühl 

und Verkehrslärm auf den Straßen werden 
von ihm dann als charakteristische Begleit
erscheinungen einer besonders günstigen 
Nistsituation bewertet. 

Tiere sind überaus lernfähig. So wurde 
von einem Zaunkönigsnest im Brotbeutel 
eines zwischen Schützengräben gefallenen 
Soldaten berichtet. Der Gefechtslärm war 
für den Vogel bedeutungslos, der Brotbeu
tel bildete eine ideale Höhle, und die Flie
genmaden gaben eine ausgezeichnete Nah
rungsbasis ab. In einem Pendelzug haben 
Rotschwänzchen gebrütet und während 
der Fahrt durch das offenstehende Wag
gonfenster ihre Jungen gefüttert. Im 
Marchfeld brüten Dohlen im Gestänge der 
arbeitenden Ölpumpen. In diesem Zusam
menhang könnte man fragen, wo die 
Schwalben ihre Nester hatten, ehe der 
Mensch Häuser und Ställe baute, und wo 
sie vor dem Spannen der Telegrafendrähte 
gesessen haben. Auch Bienenfresser be
vorzugen Leitungsdrähte als Sitzwarten, 
und die südafrikanischen Siedelweber bau
en besonders gern auf Telegrafenmasten. 

Aus den hier dargestellten Perspektiven 
muß ein anthropogenes Baugeschehen 
nicht a priori die Tierwelt stören und ver
treiben. Eine kritische Phase ist allerdings 
der Baubeginn, der natürlich vorerst alle 
Tiere verängstigt. Tiere vertragen plötzlich 
auftretende Veränderungen im unmittel
baren Aktionsbereich sowie das Über
schreiten eingefahrener Territorialgrenzen 
durch andere Lebewesen nur schlecht. Im 
Zoo kann man beobachten, wie der auf 
Wegen gehende Besucher ~.ie Tiere kaum 
beeinflußt, im Moment des Uberschreitens 
gewohnter Trenngrenzen aber sofort 
Feindvalenzen annimmt und die Tiere zur 
Drohung oder Flucht veranlaßt. Dies gilt 
auch für die freie Wildbahn. Der soge
nannte Anhinga-Train im Nationalpark 
von Florida führt wenige Meter an den 
Brutkolonien der Schlangenhalsvögel vor
bei, ohne daß die Tiere den Menschen
strom beachten würden. Jede geringste 
Aktion über den Steg hinaus erregt jedoch 
augenblicklich Mißtrauen. 

Bei richtiger Konzeption von Bauarbei
ten wird sich die anfängliche Unruhe unter 
der Tierwelt jedenfalls rasch legen und ei
ner Gewöhnung Platz machen. 

Lebensraum aus zweiter Hand 

Dieser Begriff stammt aus Deutschland 
und wird in Naturschutzkreisen nicht nur 
verwendet, sondern vielfach in die Realität 
umgesetzt. Er besagt lediglich, daß, um 
Tieren Lebensmöglichkeit zu geben, von 
Menschenhand entsprechende Strukturen 
geschaffen werden. Jeder aufgehängte 
Nistkasten ist daher ein Stück Lebensraum 
aus zweiter Hand. Gleiches gilt für den 
Neusiedlersee-Schilfgürtel, der erst nach 
Senkung des Wasserspiegels anläßlich des 
Einserkanalbaues heranwachsen konnte. 
Alle dort heute nistenden Vögel fanden 
durch Menscheneingriff einen idealen Le
bensraum aus zweiter Hand. Auch für die 
Auen an der Donau paßt infolge anthropo
gener Eingriffe und Veränderungen dieser 
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Terminus. Allerdings handelt es sich hier 
nicht um die absichtliche Schaffung be
stimmter Lebensräume für Tiere, sondern 
um Zufalls- und Nebenprodukte völlig an
derer Zielsetzungen. Es besteht aber kein 
Zweifel, daß mit Hilfe des heutigen Wis
sensstandes und der zur Verfügung stehen
den Technik sehr viele wirtschaftlich be
dingte Landschaftseingriffe der Erhaltung 
oder Ansiedlung bestimmter Tierarten 
nutzbar gemacht werden können. 

Es handelt sich dabei auch keinesfalls 
um „unnatürliche" Schöpfungen. Jedes in 
freier Landschaft angesiedelte Tier, das 
freiwillig an dem Platz verbleibt und sich 
dort vermehrt, verkörpert die unverfälsch
te Natur. Auch der Mensch ist voll und 
ganz Natur und kann folglich gar nicht un
natürlich handeln, wohl aber in die Funk
tion eines Störfaktors geraten, wie es bei 
jeder sich allzu stark vermehrenden Art 
der Fall ist. Die Antwort des biologischen 
Systems sind Krankheitssymptome in ver
schiedensten Bereichen. Mit unserer heu
tigen Kenntnis ökologischer Gesetzlich
keiten können wir aber ebensogut zu För
derern der Gesamtheit werden und durch 
Schaffung systemgerechter Lebensräume 
dort heilen, wo wir Wunden geschlagen ha
ben. Ebenso können wir spontan entste
hende Schwächen erkennen und stützend 
eingreifen. Diese Möglichkeiten wurden 
schon vielfach genutzt und haben positive 
Ergebnisse gezeitigt. 

Diese Methoden können auch im Falle 
von Eingriffen in das Ausystem gezielt an
gewendet werden. Der Auwaldproblema
tik am nächsten kommen die zuerst in Bay
ern praktizierten Revitalisierungen von 
Kiesgruben, die auch in der österreichi
schen Naturschutzzeitschrift „Natur und 
Land" aufgegriffen und propagiert wur
den . In einigen Fällen wurden in Deutsch
land solche „Lebensräume aus zweiter 
Hand" unter Vollnaturschutz gestellt und 
erfreuen sich heute internationaler Be
rühmtheit. Gemeint sind die Innstauseen 
und die Ismaninger Speicherseen, die be
reits zwei Jahre nach ihrer Errichtung voll 
mit Wasser- und Sumpfvögeln besiedelt 
waren. Ebenso ist bekannt, daß die früher 
beim Bahnbau durch Erdlmshub entstan
denen Gräben und Gruben sich rasch mit 
Wasser füllten und zu den beliebtesten 
Wohn- und Laichplätzen verschiedenster 
Amphibien zählten. Der Zug- und auch 
Arbeitslärm hat sie nicht gestört. 

Auf dem Wilhelminenberg gelang es 
leicht, innerhalb weniger Jahre ein großes 
Betonbecken, das in seiner letzten Ausge
staltung als Schwimmbad konzipiert war, 
in einen tadellos wachsenden Auwald mit 
Schilfbeständen umzuwandeln, ohne daß 
die Betonschichten entfernt worden wä
ren. Enten, Teichhühner und Reiher brü
ten darinnen . Ein weiteres Beispiel bieten 
die ebenfalls voll ausbetonierten Wiental
staubecken, in denen an Neusiedlersee
Uferzonen erinnernde, von Weiden durch
setzte Rohrwälder herangewachsen sind . 

Es wäre zweifellos ohne Schwierigkeit 
möglich, zerstörte Aulandschaften inner
halb verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem 
intakten Auwald zu revitalisieren und auch 
entsprechende Tierarten anzusiedeln . Die 
praktischen Beweise liegen vor. 
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Ansiedlung von Tieren 

Die Ansiedlung passender Arten im 
Aubereich ist unschwer möglich, erfordert 
jedoch entsprechende Geldmittel zur 
Durchführung. Die vom Wilhelminenber
ger Institut für Vergleichende Verhaltens
forschung wiedereingebürgerten, sich 
ständig vermehrenden Biber sind Zeugen 
des Erfolgs. In den Rohrwäldern des Neu
siedlersees gelang die Gründung von Rei
her- und Löfflerkolonien an vorgesehenen 
Orten mit Hilfe ausgelegter Kunsthorste, 
die mit Modellen brütender Vögel besetzt 
waren . Durch sie wurden darüberfliegende 
Vögel angelockt. Verschiedene Ansied
lungsversuche mit anderen Arten auf dem 
Wilhelminenberg brachten ebenfalls Er
folge . Professor Lorenz hatte seinerzeit 
den Plan, in den Auen bei Altenberg zah
me Kormoran- und Graureiherkolonien zu 
gründen, was jedoch infolge des Kriegs
ausbruchs unterbleiben mußte. Seine An
siedlungsversuche mit Dohlen, Nachtrei
hern und Graugänsen verliefen ohne grö
ßere Schwierigkeiten positiv. Auch aus 
vielen zoologischen Gärten köpnte über 
entsprechende erfolgreiche Versuche be
richtet werden. 

Die Ansiedlungsmethode basiert auf 
dem bereits erwähnten Prinzip der Bildung 
einer Heimatvorstellung. Bei Vögeln muß 
man die ausgewählten Tiere im entspre
chenden Lebensraum großfüttern, sie 
während ihrer Jugendwanderphase am 
Fortziehen hindern und, sofern möglich 
und erfolgversprechend, einmal im Gehe
ge brüten lassen, ehe man sie in Freiheit 
setzt. Um ein Abfliegen oder Davonlaufen 
noch sicherer auszuschließen, hält man als 
Lockmittel einige Artgenossen weiterhin 
im Gehege . 

Säugetiere lassen sich ebenfalls ohne 
größere Probleme ansiedeln. Sind kleine 
Populationen in freier Wildbahn bereits 
vorhanden, kann man die Neulinge durch 
Freilassen an den territorialen Randzonen 
mit den Alteingesessenen in Kontakt brin
gen und sie dadurch an die Örtlichkeit bin
den. Besser freilich ist es, den Tieren im 
Freilassungsgebiet ein Gehege zu bauen 
und sie darin eine Weile zu pflegen, damit 
sie sich an Strukturen, Geräusche und Düf
te der Gegend langsam gewöhnen können. 
Eine weitere, vor allem bei Bibern und an
deren einen Bau bewohnenden Tieren er
folgreiche Methode ist es, neuanzusiedeln
de Individuen vorerst am Auslassungsort 
in mit Futter versorgte Kunstbaue zu sper
ren, aus denen sie sich langsam ins Freie 
durcharbeiten und nun, von vertrauter 
Wohnbasis aus, die Umgebung erforschen 
können . Auch Amphibien sind anzusie
deln, und zwar indem man ihren Laich in 
geeignete Tümpel bringt, wo sich dann ei
ne Population von Jungtieren aufbaut. 

Mit Hilfe solcher Techniken und der 
Schaffung geeigneter Nahrungsgrundlagen 
wäre es möglich, die bereits stark dezimier
ten Tierbestände der Auen anzuheben und 
damit die ökologische Qualität des Gebie
tes zu verbessern . In einer Zeit weitestge
hender Ausrottung von Arten und völlig 
sinnloser Vernichtung tierischen Lebens 
sind solche Wege der Ansiedlung und da-

mit Vermehrung überaus wichtig und soll
ten viel öfter in die Praxis umgesetzt wer
den. 

Bedeutung der Au für den 
Menschen 

Sieht man von Holz-, Sand- oder Schot
tergewinnung, Jagd und Fischerei ab, 
bleibt im wesentlichen die Frage nach dem 
Erholungswert der Au für die Bevölke
rung. Dieser ist insgesamt relativ gering, 
weil während des Winters außer speziell in
teressierten Naturfreunden kaum jemand 
das regennasse oder verschneite Augebiet 
aufsucht. Im Sommer etwa von Ende Mai 
bis September hält die Mückenplage die 
meisten Besucher ab . Oft hat man binnen 
weniger Minuten Dutzende dieser Blut
sauger an sich sitzen. Bei leichtem Wind 
sind breitere Straßen mückenfrei, doch ge
nügt ein Schritt ins Unterholz, um sofort 
überfallen zu werden. Als angenehm einla
dendes Ausflugs- oder Erholungsgebiet im 
üblichen Sinn kommt der Auwald daher 
während der warmen Jahreszeit und somit 
zur Haupturlaubszeit nicht in Betracht. Je
der Versuch einer wirksamen Mückenbe
kämpfung, die ausschließlich chemisch er
folgen könnte, ist jedoch _grundsätzlich ab
zulehnen, weil sie das Okosystem gröb
lichst stören würde. 

Wohl aber wäre die Au gerade wegen 
der geschilderten Begehungshindernisse 
unschwer zu einem zoologisch-botani
schen Regenerationszentrum zu nützen, in 
dem sich viele Arten bei entsprechender 
Stützung vermehren könnten. Diese Popu
lationen sollten dann dazu dienen , andere 
wegen geringerer Flächenausdehnung 
stärker gestörte Augebiete im Donauraum 
neu zu besiedeln. Vögel und Säugetiere er
lernen zwar als Heimat das konkrete Ge
biet, in dem sie aufgewachsen sind, verlas
sen es aber in der allgemein auftretenden 
Jugendwanderphase, um sich dann ihrer 
Kindheitserfahrung entsprechende neue 
Reviere zu suchen. 

Abgesehen davon, daß es grundlegend 
wichtig ist, zahlreiche Arten zu erhalten, 
um durch eine möglichst große Vielfalt die 
uns umgebenden Ökosysteme in ihrer 
Funktion zu stützen, ist auch eine emotio
nell positive Beziehung der Menschen zu 
den Tieren von höchster Wichtigkeit. Ein 
Großteil des Mißverstehens, der Rück
sichts- und Teilnahmslosigkeit gegenüber 
der biologischen Umwelt entsteht nämlich 
im modernep städtischen Bereich, in dem 
außer Menschen nur äußerst wenige Arten 
von Lebewesen vorkommen. Es fehlt von 
Kindheit an der persönliche Bezug zu frei
lebenden Tieren. Man lernt ihr Wesen, ih
re Funktionen nicht kennen, vermag sie 
nicht einmal zu unterscheiden und stuft 
Tiere als bedeutungslos ein . Um hier eine 
Änderung zu schaffen, bedarf es des Kon
taktes, der unmittelbaren und möglichst 
oft stattfindenden Begegnung. 

Hier kann eine großstadtnahe Au als 
Beobachtungsareal wesentliche Hilfe lei
sten, ja sogar durch das Ausstrahlen ihrer 
Tierpopulationen bis an den Stadtrand die 
an Wildtieren so armen Gegenden bele
ben. Es müssen nur Eltern, Lehrer und Ju-
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gendführer die Beobachtungs- und Infor
mationsangelegenheiten zu nützen verste
hen. Das Aufstellen von Auskunftstafeln, 
die Anlage von biologischen Lehrpfaden 
zumindest in den Randzonen kann die Au 
zum geistigen Erholungsraum machen. Es 
sei hier an die vor dem Krieg sogar im Un
terricht verwendeten ausgezeichneten 
Bändchen „Die Hegerkinder in der Lo
bau" erinnert, in denen die vielerlei Facet
ten dieser Landschaft sehr eindrucksvoll 
geschildert werden. Als Erziehungs- und 
Informationsbasis käme der Au bei zu
rückhaltender Erschließung, die sich ohne 
Störung der Gesamtheit auf das Notwendi
ge beschränkt, hohe Bedeutung zu. 

Naturschutzproblematik 

Das Problem des Schutzes andersartiger 
Lebewesen hat den Menschen schon im
mer befaßt. Wir kennen diesbezügliche 
Tabuvorschriften bei allen Naturvölkern, 
finden die Mensch-Tier-Pflanze-Bezie
hung bereits in der Bibel mehrfach ange
sprochen und hier im Sinne eines echten 
Schutzauftrages bezüglich der durch uns 
benützten oder gefährdeten Lebewesen 
geregelt. Allerdings war dieser Bereich da
mals noch nicht von brennender Aktuali
tät, weil die Menschen infolge ihrer gerin
gen Zahl und einfachen Techniken dem 
Natursystem kaum ernsthaften Schaden 
zufügen konnten. 

Obwohl es Fälle von Übernutzung ein
zelner Landschaften schon in viel früheren 
Zeiten gab - man denke etwa an die Ver
karstung verschiedener Gebiete im Mittel
meerraum - kam es zu entsprechenden 
Erkenntnissen doch erst sehr spät. Immer
hin aber wies bereits 1878 Friedrich Engels 
sehr eindringlich auf die Gefährdung der 
Menschheit infolge Mißbrauchs der Natur 
in vollkommen richtiger Voraussicht hin. 
Reagiert wurde darauf nicht. 

Am frühesten setzte sich der Tierschutz
gedanke durch, da es hier vorerst um das 
jeden Menschen gefühlsmäßig bewegende 
Mitleid mit den zahlreichen Haustieren, 
vor allem den Pferden und Hunden, ging, 
die oft ärgsten Quälereien ausgesetzt wa
ren. Auch die Bekämpfung des weitver
breiteten Vogelfanges fand den Beifall der 
Bevölkerung. Das waren greifbare Miß
stände. 

Die Naturschutzidee gewann erst um 
die Jahrhundertwende Boden, als man er
kannte, wie sehr die verschiedensten Wild
tiere durch rücksichtslose Bejagung und 
zunehmende Landschaftsverbauung dezi
miert und zurückgedrängt wurden. Noch 
vor dem Ersten Weltkrieg etablierte sich 
die damals völlig neue „Naturparkbewe
gung", die sich um den Schutz der Tier
und Pflanzenwelt in der Landschaft be
mühte. Die an sich richtige Zielsetzung 
war stark auf Äußerlichkeiten orientiert 
und emotionell angetrieben. Man wollte 
alles im Status quo bewahren, was einen an 
empfundener Schönheit umgab. Eine Pa
rallele bildet der Denkmalschutz, von dem 
der Naturschutz auch den Begriff des „Na
turdenkmals" abgeleitet hat. 

Diese Orientierung auf reine Arten-
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und Gebietserhaltung war zu jener Zeit ab
solut sinnvoll, weil es vorwiegend mecha
nische, aber noch kaum chemische Einflüs
se gab und die den Lebensräumen zugefüg
ten Schäden infolge der damals noch rela
tiv einfachen Technik entsprechend gering 
blieben. Die Haltung des heute gängigen 
Naturschutzes leitet sich aus dieser Situa
tion ab und wurde als Kampftradition bei
behalten. Die gegenwärtige immer härter 
werdende Auseinandersetzung mit der In
dustrie ist die geradlinige Weiterführung 
einer vor vielen Jahrzehnten entstandenen 
Naturschutzphilosophie. 

In Österreich hat sich die Naturschutz
bewegung nach dem Ersten Weltkrieg in 
zwei miteinander extrem verfeindete Or
ganisationen gespalten. Typisch dafür war 
die Verhinderung des Naturschutzwach
dienstes auf der Schwalbeninsel oberhalb 
von Deutsch-Altenburg. Zu jener Zeit 
brüteten dort noch Seeschwalben, die dau
ernd von anlandenden Faltbootfahrern ge
stört wurden. Daraufhin organisierte ich 
zusammen mit Dr. Schneider vom Öster
reichischen Naturschutzbund einen Dau
erwachdienst. Über Intervention der Ge
sellschaft für Naturschutz, vertreten dutch 
Hofrat Schlesinger, verbot der damalige 
Grundeigentümer Graf Traun die Bewa
chung, worauf die Kolonie zugrundeging. 
Meinungsverschiedenheiten innerhalb 
sehr zielorientierter Organisationen füh
ren mit hoher Sicherheit zur Spaltung in 
zwei Glaubensbekenntnisse und in weite
rer Folge zum permanenten Glaubens
krieg, der deshalb besonders harte Formen 
annehmen kann, weil man einander so gut 
kennt und jeder den anderen als Verräter 
an der eigenen Sache betrachtet. 

Mit der starken Chemiegefährdung un
serer Erde nach dem Zweiten Weltkrieg 
änderte sich die Lage auf dem Natur
schutzsektor. Da der Mensch nun die Be
drohungen auf sich selbst zukommen sah, 
begann er aus seiner subjektiven Position 
heraus von „Umweltschutz" zu sprechen. 
Es ist also vom Tierschutz über den Natur
schutz bis hin zum Umweltschutz ein Weg 
durchlaufen worden, der zuerst der lieben
den Individualfürsorge, dann der Arten
und Situationsverteidigung und heute be
reits einem verzweifelten Selbstschutz 
dient. Selbstverständlich hat keine der 
Richtungen in ihrem unmitelbaren Aktivi
tätsbereich an Bedeutung verloren. Alle 
drei müssen weiterhin konsequent ein
schreiten. Nur ist eben bei allen Maßnah
men und Entscheidungen die ineinander 
übergehende Problematik der drei Ar
beitsgebiete zu bedenken. Jede spezielle 
Aktivität hat im Sinne der Lorenzschen 
Schachteltheorie die Gesetzlichkeiten der 
allgemeineren Gegebenheit zu berücksich
tigen. Man kann heute nicht im Detail iso
liert vorgehen, ohne sich um die Gesamt
zusammenhänge, die systemimmanenten 
Grundgesetzlichkeiten zu kümmern. Wie 
gefährlich solche Alleingänge sind, hat der 
Pflanzenschutz bewiesen, der ohne Rück
sicht auf das Gesamtsystem bestimmte Ve
getationsformen mit allen Mitteln zu schüt
zen suchte. 

Das Kraftwerk Hainburg ist ein subtil 
gelagerter Spezialfall, dessen Regelung 
nur in voller Übereinstimmung mit dem 
Gesamtsystem erfolgen kann. Man muß 

sich klar darüber sein, daß bei konsequen
ter Extremverfolgung spezieller Eigenin
teressen selbst bestgemeinte Leitgedanken 
infolge zu geringer Anpassungsfähigkeit 
mitunter negative Folgen zeitigen. So kön
nen auch die an sich so positiven Initiativen 
des Tier- und Naturschutzes unter Um
ständen im Rahmen der übergeordneten 
Gesetzlichkeit zum Gefahrenfaktor wer
den. 

Umweltschutz -
Großraumproblematik 

Gestaltliche Veränderungen der Land
schaft, sofern sie durch ihre Ausdehnung 
nicht klimaverändernd wirken, sind bei 
weitem nicht so gefährlich wie die an sich 
unsichtbare, erst an ihren Vergiftungsfol
gen erkennbare Chemisierung. Drasti
schestes Beispiel ist das Wildsterben. Die
ser durch europaweite Luftvergiftung be
wirkte Strukturwandel wird für unsere ge
samte Existenz schwerste Auswirkungen 
haben, die bis zur Unbewohnbarkeit wei
ter Landstriche führen können. Im Raum 
Erzgebirge scheint dieser Zustand sehr 
bald erreicht zu sein. Zentrale Ursache ist 
die Verwendung der fossilen Brennstoffe 
Kohle und Öl. Beide Substanzen wurden 
im Lauf von Jahrmillionen aus dem biolo
gischen Kreislauf der lebendigen Natur 
ausgeschieden und für Lebewesen schwer 
erreichbar in der Erdrinde abgelagert. Die 
auf dem Weg über Maschinen- und Heiz
ofenabgase praktizierte Rückführung die
ser Ausscheidungsprodukte in das Biosy
stem kommt etwa der Fütterung eines Le
bewesens mit seinen eigenen Exkrementen 
nahe. Solche Versuche gehen letal aus. 

Die Annahme, man könnte den lebens
bedrohenden Schwefelgehalt von Kohle 
und Öl auf chemischem Weg derart sen
ken, daß beide Brennstoffe gefahrlos ver
wendet werden könnten, beruht auf einem 
Fehlschluß. Erstens ist der entnommene 
Schwefel damit nicht aus der Welt ge
schafft, sondern muß als Giftstoff irgend
wo gelagert werden, und zweitens bleibt 
der hohe Sauerstoffverbrauch beim Ver
brennungsvorgang aufrecht. Sauerstoff 
wird aber sehr bald zur „Mangelware" wer
den, da wir heute bereits überwiegend von 
den Reserven, kaum noch von der durch 
Pflanzen besorgten Neuproduktion leben. 
Waldsterben, Rodungen, die fortschrei
tende Vernichtung der tropischen Regen
wälder wie auch die Behinderung des Gas
austausches der Meere durch Oberflächen
verölung senkten die Sauerstoffversorgung 
der Welt. 

Gerade die gefährliche Verölung der 
Meere steht aber in direktem Zusammen
hang mit dem Öltransport und ist daher ei
ne Folge auch unseres Verbrauches. Au
ßerdem zählen Kohle, Öl und Erdgas für 
Österreich zu den wirtschaftspolitisch ris
kantesten Brennstoffen überhaupt, weil 
wir im Lande viel zu wenig davon besitzen, 
den Bedarf daher nicht annähernd decken 
können und an Auslandsimporte gebun
den sind. In bestimmten politischen Kri
sensituationen, sicherlich aber im Falle ei
nes jederzeit möglichen Kriegsausbruches 
sind wir von der Lieferung abgeschnitten 

7 



·' 

und können daher die heute existenznot
wendige Energie nicht mehr produzieren. 
Neutralität hängt namentlich in Mitteleu
ropa mit wirtschaftlicher Autarkie aufs 
engste zusammen. Militärische Verteidi
gung muß sich auf wirtschaftliche Selbstän
digkeit stützen können und von Importen 
unabhängig sein . Darüber hinaus aber wä
re zu bedenken, daß im Gegensatz etwa 
zur Wasserkraft die Rohstoffe Kohle und 
Öl mengenmäßig nur noch begrenzt zur 
Verfügung stehen und daher in etlichen 
Jahrzehnten ausgeschöpft sein werden. 
Man wird diese für unsere gesamte Zivili
sation so vielseitig wichtigen Grundstoffe 
daher besser nicht einfach verbrennen, 
sondern zur Herstellung nutzbringender 
Güter aufsparen . Schließlich werden auch 
spätere Generationen für unterschiedlich
ste Verwendungszwecke Kohle und Öl als 
Produktlieferanten dringend brauchen. Es 
ist daher verantwortungslos, wenn die Ge
genwartsgeneration sie rücksichtslos in die 
Luft verpulvert. 

Aus allen diesen Gründen benötigen wir 
zwar keinesfalls mehr, dafür jedoch drin
gendst eine qualitativ andere, biologisch 
sauber gewonnene Energie. Hierfür bieten 
sich ausschließlich Muskelkraft, Wind
und Sonnenenergie, Erdwärme und Was
serkraft an . Auf Grund der klimatischen 
und topographischen Verhältnisse Öster
reichs nimmt Wasserkraft die Vorrangstel
lung ein. Konrad Lorenz stellte fest, daß 
der Weg der Forschung vom Speziellen 
zum Allgemeinen führt, daß aber die di
daktischen Erklärungen am einfachsten 
und verständlichsten vom Allgemeinen 
zum Besonderen erfolgen. Der Weg vom 
,,Tierschutz", also dem Schutz des konkre
ten Individuums, über weitergreifenden 
„Naturschutz" zum alles umfassenden 
,,Umweltschutz" war daher erkenntnis
theoretisch absolut logisch. Ein richtiges 
Begreifen und damit sinnvolles Anwenden 
des Tierschutzes jedoch ist nur von der 
übergeordneten Systemkenntnis her prak
tizierbar. Schutz des Lebens kann ohne 
Verständnis des Lebendigen nicht betrie
ben werden. Nach Otto Koehler gibt es 
keine einsinnige, also. lineare Verkettung 
zwischen Ursache und Wirkung . Er prägte 
den Begriff „Kausalfilz". Je vielseitiger die 
Grundkenntnis des Fasergefüges, desto 
richtiger wird die Diagnose im Spezialfall 
sein . 

Ein Biologe, von welcher Seite und mit 
welcher Fragestellung auch immer er an 
ein Problem herangehen mag, wird gut 
daran tun, stets vom Allgemeinsten auszu
gehen, um sich möglichst alle Teilfaktoren 
zu vergegenwärtigen. Ein objektives Ur
teil im Falle Kraftwerk Hainburg kann nur 
vor dem Hintergrund der Gesamtsituation 
gefällt werden. 

Nach Konrad Lorenz ist Pathologie 
grundsätzlich immer mit Physiologie ver
koppelt. Demnach hängt der pathologi
sche Zustand unseres Lebensraumes un
mittelbar mit dessen physiologischen Ge
gebenheiten zusammen. Diese sind aber 
von sämtlichen Giften geprägt, die wir in 
das von sich aus gesunde System hineinge
pumpt haben und weiterhin hineinpum
pen. Ohne Änderung der physiologischen 
Zustände-werden wir aber die Pathologie 
des Lebensraumes an keiner Stelle der Er-
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de sanieren können. Die Rettung der Do
nauauen ist nicht mehr aus Perspektiven 
einer bereits extremisierten emotionellen 
Landschaftsbewertung, sondern aus
schließlich von einem dem Systembedarf 
gerecht werdenden Heilungsversuch mög
lich. 

In den Augebieten haben wir generell 
die Austrocknung zu verhindern, für ver
stärkte Bewässerung zu sorgen und jede 
Gifteinwirkung, namentlich die Übersäue
rung durch Schwefeldioxid zu unterbin
den. Die Bewässerung kann durch lokale 
technisch richtige Maßnahmen erfolgen. 
Die Verhinderung der Einbringung von 
Giften kann nur von außen her geschehen. 
Hier können erste Schritte in Richtung ei
ner Gesundung durch Abbau der Land
wirtschaftschemie, Beseitigung der Auto
abgase und mit in erster Linie durch Elimi
nierung fossiler Brennstoffe erfolgen. Che
mische Gifte sind es ja letztlich auch, die 
für den Rückgang der Tierwelt und das all
mähliche Aussterben vieler Arten verant
wortlich sind. 

Bedenkt man, daß bereits bis zur Jahr
tausendwende mit dem Verlust von minde
stens 40% aller Tierarten gerechnet wer
den muß, daß sich schon heute durch Zu
nahme unterschiedlichster Erkrankungen, 
darunter auch Krebs bei Kindern, eine 
kommende Frührentnergeneration abzu
zeichnen beginnt, so kann man annähernd 
ermessen, welche Bedeutung einet radika
len Eindämmung der biologischen Gefah
renquellen zukommt. Jeder kleinste positi
ve Schritt ist da wichtig, und jedermann an 
jeder Stelle muß sich mit jeglichem ziel
orientierten Entscheid, mit jedweder er
folgversprechenden Maßnahme identifi
zieren und sich damit in diesen vielleicht 
letzten noch offenen Fluchtweg einordnen. 

III. Stellungnahme zu einem 
Kraftwerksbau im Augebiet 

Betrachtungsweisen sind individuell be
dingt und daher zwangsläufig subjektiv. 
Ein Gutachten bringt darum wohl das Bild 
der Wirklichkeit, jedoch gesehen durch ein 
Temperament und gestaltet von persönli
chem Wissen. Unter diesem Aspekt gebe 
ich mit Bezug auf die dargelegten Fakten 
folgende Stellungnahme zum Bau eines 
Flußkraftwerkes im Raum Hainburg ab: 

a) Aus der Sicht des Tierschutzes wäre 
der Bau abzulehnen, weil die unmittelbar 
auf den Bauplätzen wohnenden Tiere ver
ängstigt und vertrieben, einige vielleicht 
sogar verletzt oder getötet werden und je
denfalls vielen Einzelindividuen ein Leid 
geschieht. 

b) Aus der Sicht des klassischen Natur
schutzes wäre der Bau abzulehnen, weil 
wesentliche Teile des Auwaldes zerstört 
werden, in den Baugebieten eine starke 
Veränderung des gegenwärtig wenig ge
störten Biotops einschließlich seiner Tier
welt erfolgt und außerdem die bestehende 
Gesetzeslage in traditioneller Auslegung 
den Bau nicht zuläßt. 

c) Aus der Sicht eines großräumigen 
Umweltschutzes wäre der Bau zu bewilli
gen, weil hier bei geeigneten Begleitmaß-

nahmen ein wichtiger Ansatz vorliegt, die 
gefährliche Verwendung von Kohle und Öl 
zurückzunehmen und durch umwelt
freundliche Wasserkraft zu ersetzen. Da
durch würde allen bestehenden Schutzbe
stimmungen in sinnvoller Weise Rechnung 
getragen, weil das Gebiet nicht alleine 
durch Austrocknung, sondern früher oder 
später auch durch schädliche Chemieein
flüsse bedroht erscheint . Eine Gefahren
minderung, die ja im Sinne der strikten 
Gebietsschutzforderung des Gesetzgebers 
liegt, kann nur mit Hilfe eines relativ ho
hen finanziellen Einsatzes erfolgen . Der 
enorm hohe Kostenaufwand eines Kraft
werksbaues macht es möglich, nebenher 
entsprechende Summen für eine Belebung 
des Ausystems aufzubringen. Durch den 
Verzicht auf einen kleinen Teil der Au 
könnte mit Hilfe geeigneter eindeutiger 
Bau-Auflagen die Rettung der verbleiben
den Au und die Sicherung beziehungswei
se Erweiterung der Feuchtbiotope garan
tiert werden . Diese Auflagen wären: 

1. Anstreben des Ziels, die Tätigkeit von 
Wärmekraftwerken zu senken . 

2. Plazierung des Kraftwerkes möglichst 
dicht an das derzeitige linke Donau
ufer, um möglichst wenig Augebiet zu 
verlieren. 

3. Errichtung der Zwischenlager für das 
Aushubmaterial stromab des derzeit 
projektierten Kraftwerksstandortes. 
Sie sollten auf anthropogen bereits be
einflußten Plätzen oder wertloseren 
Wiesen- und Feldstreifen, aber kei
nesfalls im Auwald liegen. 

4. Rückverlegung des Marchfeldschutz
dammes und Umwandlung möglichst 
vieler Hartaugebiete in weiche Au. 

5. Flachere Schüttung der Dämme, um 
ihnen das Aussehen einer bewaldeten 
Hügellehne zu geben. 

6. Das Absinken des Grundwasserspie
gels im Augebiet ist zu verhindern . 

7. Die bestehenden Altarme in ihrer 
Ufergestaltung zu belassen, sie wo 
notwendig vorsichtig auszubaggern 
und durch Gießgänge mit dem Strom 
zu verbinden, damit die Au ständig 
durchflossen wird. 

8. Namentlich der Fadenbach wäre in 
seinem gesamten Verlauf ganzjährig 
mit möglichst sauberem Wasser zu 
versorgen. 

9. Schaffung einer ausreichenden An
zahl Dot:itionsschleusen und tiefge
haltener. Uberlaufstrecken, um die Au 
bei Hochwasser voll fluten zu können. 

10. Volle Schonung biologisch besonders 
wichtiger Auteile, die noch näherfest
zulegen wären. 

11. Wiederaufforstung von zerstörten 
Auteilen im Verlauf des Bauvorgan
ges mit standortgerechten Bäumen 
und sonstigen Pflanzen unter Aus
schaltung der Kanadapappel. 

12. Aushängen von Nistkästen im Auge
biet. 

13. Beginn der Rodungsarbeiten im 
Herbst nach Abschluß der tierischen 
Fortpflanzungsperioden. Die Einrich
tung des unmittelbaren Baugeländes 
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sollte zu Ende des Winters , also noch 
vor der neuen Fortpflanzungszeit , ab
geschlossen sein. Auch alle weiteren 
Rodungen dürften nicht während 
Frühjahr und Sommer stattfinden. 

14. Völlige Ruhe in den nicht benötigten 
Augebieten und daselbst keinerlei 
Holznutzung, Fischerei , . Jagd und 
Ausflugsbetrieb während der gesam
ten Bauzeit, um die Tierwelt nicht 
mehrfach zu belasten und ihr ruhige 
Ausweichgebiete zu sichern. 

15. Alle Schutzmaßnahmen für die Tier
welt wie auch die Schafftung neuer Er
satzlebensräume zum Auffangen ver
drängter Populationen müßten späte
stens mit Beginn der Rodungen erfol
gen. 

16. Errichtung von Hügeln als Hochwas
serschutz für das Wild. 

17. Schaffung von Tümpeln ohne Fisch
besatz für Amphibien im gesamten 
Gebiet . 

18. Aussetzung nur solcher Fischarten in 
freien Gewässern , die vor dem Ersten 
Weltkrieg dort heimisch waren. Kein 
neuer Besatz mit Leder- und Spiegel
karpfen oder ostasiatischen Arten . 

19. Wiederansiedlung von Reihern, Kor
moranen , Bibern und Fischottern . 

20. Schaffung von Horstmöglichkeiten 
für den Seeadler. 

21. Vermehrung des Bestandes an Enten 
und Bläßhühnern als Beute für den 
Seeadler. 

22. Aufschüttung und Absicher.ung eines 
Steilwandhügels im Spornbereich zwi
schen neuer und alter Donau zur An
siedlung von Uferschwalben. 

23. Anlage eines biologischen Auwander
weges mit entsprechenden Informa
tionstafeln parallel zum Marchfeld
schutzdamm. 

24. Schaffung einer Kommission aus ver
schiedenen ökologisch orientierten 
Wissenschaftlern zur Präzisierung und 
lokalen Einpassung des Auflagenka
taloges. 

25. Überwachung aller einschlägigen 
Maßnahmen durch vom Land Nieder
österreich nominierte Biologen. 

IV. Begründung 

In der überaus riskanten, labilen und 
auf Ökokatastrophen zusteuernden Ge
genwartssituation, die im Extremfall zu ei
ner totalen landschaftlichen Verödung 
Mitteleuropas führen kann , hat jede Maß
nahme Vorrang, die zu einer qualitativ 
besseren und gesünderen Energieproduk
tion überleitet. Wasserkraft bietet für 
Österreich den sichersten und volkswirt
schaftlich vernünftigsten Weg, weil 
praktisch kostenlos ist, sich nicht au, 
braucht und die Gesunderhaltung des Le
bens garantiert. Die zweifellos bittere Auf
opferung von rund 10% des derzeit vor-
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handenen Auwaldes , der selbst wieder 
großteils reiner Wirtschaftswald ist, muß 
unter den gegebenen Krisenumständen als 
tragbare Maßnahme bezeichnet werden. 
Der entstehende Verlust kann durch 
Rückverlegung des Marchfeldschutzdam
mes und geeignete Bewässerungsvorkeh
rungen innerhalb von 15 Jahren vollkom
men ausgeglichen werden. 

Kohle und Öl sind nur begrenzt vorhan
dene Rohstoffe von vielfältigem Verwen
dungspotential, deren u ,-~i.,rennung auf 
Kosten kommender Gener. tionen und 
zum katastrophalen Nachteil für den Wald 
erfolgt. Wir leben in einer Zeit allgemeiner 
Austrocknung , des Vordringens kontinen
taler Klimaverhältnisse nach Mitteleuropa 
und drohender Trinkwasserknappheit. 
Stauseen mit ihren großen Verdur.stungs
flächen könnten als Wasserreservoire eine 
kaum zu leugnende Zukunftsbedeutung 
erhalten . 

Für die vermutete endgültige Vertrei
bung von Tieren und die Gefährdung von 
Arten durch Kraftwerksbauten gibt es kei
nerlei Beweise. Im Gegenteil haben viele 
der bislang angelegten Stauseen zahlreiche 
Tierarten angelockt und zum Bleiben ver
anlaßt. Durch richtige Maßnahmen bei 
Planung und Bau kann dieser Effekt gesi
chert, ja intensiviert werden. Durch die 
über längere Zeit sich ausdehnenden Revi-' 
talisierungsmaßnahmen werden zusätzli
che Arbeitsplätze geschaffen . Österreich 
könnte hier ein Musterbeispiel ökologisch 
richtigen Kraftwerksbaues setzen und 
gleichzeitig über den Weg intensiver Revi
talisierung einen unbedingt anzustreben
den Auland-Nationalpark bereichern . 

Allerdings ist bei jedwedem Kraft
werksbau eine genaue ökologische Plan
ungsberatung und gewissenhafte Baukon
trolle zwingende Voraussetzung. 

Otto Koenig 
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Wilfried Tepser 

,,Eine Verarmung'' 
Zur Frage, ob der geplante Kraftwerksbau das Landschaftsbild verändern werde, wurde Wilfried 
Tepser, Oberbaurat der NÖ-Landesregierung, als Sachverständiger befragt. Sein Gutachten fiel 

eindeutig aus: 

Die antragstellende Firma Österreichi
sche Donaukraftwerke AG hat zusammen 
mit einem Begleitschreiben vom 7. Febru
ar 1984 die auch den zuständigen Natur
schutzbehörden übermittelten Einreich
ungsunterlagen am 8. Februar 1984 beim 
NO Gebietsbauamt I abgegeben. Mit 
gleichlautendem Schreiben vom 14. und 15. 
Februar 1984 wurden die für dieses Ver
fahren von den Naturschutzbehörden be
stellten Sachverständigen ersucht und be
auftragt, ein schriftliches Gutachten samt 
Befund zum vorliegenden Projekt inner
halb von längstens 8 Wochen abzugeben . 

Der für die Beurteilung des Land
schaftsbildes bestellte Sachverständige hat 
nach Durchsicht und Prüfung der sehr um
fangreichen Unterlagen am 2., 6. und 8. 
März das vom Projekt betroffene Gebiet 
begangen. Am 3. März 1984 wurde der Be
reich des Kraftwerkes Greifenstein, ein
schließlich des Staubereiches, besichtigt. 
Am 9. und 10. März 1984 wurden sodann 
die Kraftwerksanlagen der Österreichi
schen Donaukraftwerke AG in Alten
wörth, Melk, Ybbs-Persenbeug, Wallsee
Mitterkirchen , Abwinden-Asten und Ot
tensheim-Wilhering, inbesonders im Hin
blick auf ihre Auswirkungen für das Land
schaftsbild , besichtigt. Darüber hinaus ist 
dem Sachverständigen der Donaubereich 
unterhalb von Wien durch jahrzehntelange 
berufliche Tätigkeit und auch seit frühester 
Kindheit bekannt. 

Gesamtübersicht: 
1) Stauraum 

Das vorliegende Projekt sieht die Er
richtung einer Kraftwerksanlage im Strom 
km 1883 ,1 vor. Das Stauziel ist mit 152,00 
m.ü.A. vorgesehen . Die derzeitige Ufer
höhe in diesem Bereich liegt bei ca. 140 
m.ü .A . Unterhalb des Kraftwerkes ist eine 
Eintiefung der Sohle bis in den Bereich der 
Staatsgrenze bei der Einmündu'lg der 
March bei Strom km 1880 vorgesehen. Der 
Rückstau soll bis auf das Gebiet der Stadt 
Wien reichen. Ziel ist die möglichst voll
ständige Ausnützung des Gefälles zwi
schen dem tschechisch-ungarischen Do
naukraftwerk (Kraftwerkssystem Gabci
kovo-Nagymaros) einerseits und der ge
planten Staustufe Wien andererseits . 

Im rechten Donauufer soll ein Rück
staudamm bis Strom km 1904,8, das ist auf 
eine Länge von 21,7 km ab Kraftwerk und 
daran anschließend ein.Hochwasserdamm 
errichtet werden. Mit Ausnahme der Zai
net-Au bei Mannswörth soll das rechtsufri
ge Augebiet in Zukunft nicht mehr durch 
Donauhochwässer überströmt werden. 
Die Einmündung der Fischa in die Donau 
soll künftig über ein Pumpwerk in den 
Stauraum erfolgen. Lediglich Fischa-
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Hochwasser soll durch bestehende Altar
me und einen noch zu errichtenden über
deckten Kanal im Bereich Wildungsmauer 
und über den künftigen Donau-Altarm bei 
Bad Deutsch-Altenburg und Hainburg bis 
in das Unterwasser des Kraftwerkes abge
leitet werden . 

Im linken Donauufer wird der Rückstau 
dann ab Strom km 1908,5, das ist 25 ,4 km 
ab dem geplanten Kraftwerk bzw. ca. 1,5 
km unterhalb von Schönau/D. bis zu der 
bereits auf Wiener Gebiet gelegenen Ölha
fen-Einfahrt als Überstromdamm geplant, 
um hier Donauhochwässer ins linksufrige 
Hinterland einrinnen zu lassen, wo sie un
ter Verwendung bestehender Altarme und 
noch zu errichtende Verbindungsgräben in 
das Unterwasser abgeleitet werden sollen . 
Durch Anordnen von Schwellen soll ein zu 
rasches Abfließen verhindert werden . Wie 
am Südufer sollen auch am Nordufer an 
den Rückstaudämmen 3 Dotationsbau
werke errichtet werden, über die Wasser 
aus dem Stauraum in das Hinterland einge
leitet werden könnte. 

Da die rechtsufrigen Augebiete künftig 
donauhochwasserfrei gehalten werden sol
len, ist eine Hochwasserableitung nur noch 
im linksufrigen Augebiet möglich. Hier 
würde jedoch unterhalb von Orth/D . eine 
Engstelle von nur ca. 250 m Breite zwi
schen dem neuen Rückstaudamm und dem 
bestehenden Marchfeldschutzdamm ent
stehen. Die gleiche Situation ergibt sich bei 
Stopfenreuth durch die Verschwenkung 
des Stauraumes nach Norden. Um hier 
Abflußflächen und Retentionsgebiete zu 
gewinnen, soll der Marchfeldschutzdamm 
in diesen beiden Bereichen nach Norden in 
Richtung Marchfeld verlegt werden und 
sodann der bisherige Damm zum Teil ab
getragen werden. 

Um ein Ausfließen des gestauten Do
nauwassers zu verhindern, sollen die Däm
me mit einer unmittelbar von der Damm
krone abgeteuften bis in den Untergrund 
reichenden Dichtungswand gedichtet wer
den. Lediglich im Bereich der Trinkwas
serbrunnen der Stadt Wien in der Lobau ist 
ein „Fenster" zum Durchtritt von Grund
wasser geplant. Grundsätzlich soll durch 
diese geplanten Maßnahmen der Grund
wasserstand und der Wasserstand in den 
beidufrigen Augebieten stabil gehalten 
werden, während bisher die Wasserstände 
der jeweiligen Wasserführung der Donau 
entsprachen. 

Die künftige Breite des Rückstaurau
mes soll nach den vorliegenden Plänen zwi
schen ca. 400 und 500 m betragen, was ge
genüber den jetzigen Uferverläufen zum 
Teil deutliche Rücknahmen der Ufer be
deutet. Bisher vorhandene Inseln, Schot
terbänke , Leitwerke und Bühnen sollen 
weggebaggert werden. 

Zur Höhe der künftigen Dämme gemes
sen ab dem derzeitigen Geländeniveau sei-

en auf Grund der vorliegenden Pläne bei
spielsweise folgende Maße angeführt: 

Strom km 1889,0 (Beginn der Ver
schwenkung nach Norden) 
rechtes Ufer ca. 10,0 m 
linkes Ufer ca. 10,0 m 

Strom km 1895,2 (Wildungsmauer) 
rechtes Ufer ca. 8,0 m 
linkes Ufer ca. 7,5 m 

Strom km 1902, 0 (Haslau/D. bzw. 
Orth/D . , Uferhaus) 
rechtes Ufer ca . 6,5 m 
linkes Ufer ca. 5,5 m 

Strom km 1908,8 (Fischamend, Ufer
haus „Rostiger Anker") 
rechtes Ufer ca. 4,0 m 

Strom km 1912,0 (unterhalb Schwechat
mündung) 
rechtes Ufer ca. 4,0 m 

Auf den Dammkronen sollen durchge
hend neue, 3,5 m breite Treppelwege mit 
Bitumenkiesfahrbahn angelegt werden. 
Die landseitigen bis zu 30 m breiten Bö
schungen sollen streckenweise durch be
fahrbare Bermen unterteilt werden . Was
serseitig werden bei nunmehr ständig glei
chem Wasserstand durchgehend Uferbö
schungen von 1,5 m Höhe sichtbar sein, de
ren untere Hälfte einen Steinwurf und die 
obere Hälfte eine Begrünung aufweisen 
werden. 

Bereich Hauptbauwerk 

Aus verschiedenen Gründen wurde die 
Kraftwerksanlage in das linksufrige Auge
biet nördlich des Stadtgebietes von Hain
burg geplant. 

Beginnend von Strom km 1889, das ist 
auf Höhe der „Schwalbeninsel" zwischen 
Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch
Altenburg wird der Stauraum nach Norden 
verlegt, sodaß er im Bereich der ehemali
gen Uberfuhrstation Stopfenreuth bereits 
jenseits des jetzigen linken Ufers liegt. 
Erst bei Strom km 1881 , das ist bei der 
Rußbacheinmündung, erreicht das Unter
wasser wieder das bisherige Flußbett . Die 
mittlere Länge des Durchstiches beträgt 
ca. 5 ,5 km. Hier wird mit einem Aushub im 
Ausmaß von ca. 15 Millionen m3, vorwie
gend Schotter, gerechnet. Mit diesem Ma
terial sollen die Schleusen- und die Kraft- · 
werksinsel geschüttet werden , die Abrie
gelung des Stauraumes gegen den künfti
gen Donaualtarm vorgenommen werden 
und dieser selbst teilweise verfüllt werden. 

Das Hauptbauwerk soll eine Länge von 
ca . 550 m aufweisen und aus der Krafthaus
halle mit 9 Maschinensätzen, der Wehran
lage mit 6 Wehrfeldern und zwei Schleu
senkammern bestehen. Die beiden Schleu
sen werden in Hainburg linksufrig geplant. 
Die Freiluftschaltanlage soll auf der links
ufrigen Schleuseninsel errichtet werden 
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und hier soll die Einbindung in das 220 kV
Netz der Verbundgesellschaft erfolgen. 

Das Stauziel, d.i. der künftige Wasser
spiegel im Staubereich, liegt bei 152,00 m 
ü.A., das Niveau der Kraftwerksinsel und 
eines Teiles der Schleuseninsel ist mit 
153,5 m ü.A. vorgesehen. Der Großteil 
der Schleuseninsel soll bis auf eine Höhe 
von 151 m ü.A. geschüttet werden. Das 
Krafthausdach bzw. die Fahrbahn des Por
talkranes soll auf 158,5 m ü.A. liegen. Der 
Portalkran selbst hat eine Höhe von ca. 
18,5 über dem Niveau des jetzigen Do
nauufers. Der Portalkran überragt die An
lage um weitere 18 m. 

Das Projekt liegt zur Gänze im Land
schaftsschutzgebiet „Donau-March
Thaya-Auen" und deckt sich genau mit 
dem Schutzgebiet der Donau von der Wie
ner Stadtgrenze bis zur Marchmündung. 
Durch Verlegung des Marchfeldschutz
dammes östlich der Bundesstraße B 49 im 
Verwaltungsbezirk Gänserndorf in Rich
tung Marchfeld wird eine geringfügige Flä
che von „Grünland" von dem Projekt be
troffen. Linksufrig im Anschluß an die 
Wiener Stadtgrenze befindet sich das Na
turschutzgebiet „Lobau-Schüttelau-Schö
nauer Haufen", von dem Teile, die in den 
Verwaltungsbezirken Wien-Umgebung 
und Gänserndorf liegen, in das Gebiet des 
geplanten Kraftwerkes fallen. 

Da eine weiter ins Detail gehende Be
schreibung bei den Dimensionen dieses 
Projektes nicht möglich ist, wird auf die 
der Behörde und dem Gutachter vorlie
genden Projektsunterlagen verwiesen. Als 
Verzeichnis dieser Unterlagen wird das 
Schreiben der Österreichischen Donau
kraftwerke vom 7. Februar 1984, mit dem 
diese Unterlagen dem Sachverständigen 
übermittelt wurden, dem Gutachten ange
schlossen. 

Allgemeines Gutachten 

Auszugehen ist von der Tatsache, daß 
die Donaulandschaft von der Wiener 
Stadtgrenze bis zur Marchmündung durch 
Verordnung der N Ö Landesregierung vom 
9. März 1982 zum Landschaftsschutzgebiet 
erklärt wurde. Das Naturschutzgebiet 
,,Lobau-Schüttelau-Schönauer Haufen" 
wurde mit Verordnung der NÖ Landesre
gierung vom 22. 8. 1978 unter Schutz ge
stellt. 

Es muß daher betont werden, daß die 
Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet 
erst vor zwei Jahren erfolgte und jenes Er
scheinungsbild der Donaulandschaft be
traf, wie es sich zu diesem Zeitpunkt- al
so rund hundert Jahre nach der Donaure
gulierung - darbot. In den vergangenen 
zwei Jahren sind keine nennenswerten 
Eingriffe oder Änderungen in diesem Ge
biet erfolgt. 

Nach eingehender Prüfung der Unterla
gen, der örtlichen Gegebenheiten und ver
gleichbarer bereits errichteten Donau
kraftwerke kommt der zur Beurteilung des 
Landschaftsbildes beauftragte Sachver
ständige zur Überzeugung, daß 

a) im Grünland, das ist jener Bereich 
von ca. 2 km Länge des neuen Marchfeld
schutzdammes, der östlich der Bundesstra
ße B 49 errichtet werden soll, ein"e zu beur-
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teilende Beeinträchtigung nicht vorliegt, 
da hier laut Projekt keine Lagerplätze 
(auch nicht für Zwischenlagerungen) ge
plant sind, 

b) im Landschaftsschutzgebiet das vor
liegende Projekt 
1. das Landschaftsbild, 
2. die Landschaft in ihrer Schönheit und 
Eigenart und 
3. der Erholungswert der Landschaft für 
die Bevölkerung und den Fremdenverkehr 
dauernd und maßgebend beeinträchtigt 
und diese Beeinträchtigung auch durch 
Vorschreibung von Vorkehrungen nicht 
weitgehend ausgeschlossen werden kann, 

c) im Naturschutzgebiet das zur Geneh
migung beantragte Projekt auch bei Vor
schreibung von Auflagen das Ziel der 
Schutzmaßnahmen gefährdet, da der Be
stand des geschützten Tier- und Pflanzen
vorkommens und dessen natürlichen Le
bensraumes maßgeblich beeinträchtigt 
wird, was Auswirkungen auf das vom 
Sachverständigen zu beurteilende Land
schaftsbild hat. 

Begründung: 

zu a) entfällt 
zu b) Das eingereichte Projekt betrifft 

den gesamten zum Landschaftsschutzge
biet erklärten Bereich der Donau von der 
Wiener Stadtgrenze bei Strom km 1918 bis 
zur Mündung der March in die Donau bei 
Strom km 1880. 

Die Donau, somit das dominierende 
Element mit Strömungsgeschwindigkeiten 
von ca. 2 m/sec. (weshalb die Donau auch 
als Gebirgsfluß eingestuft wird) soll im ge
samten Schutzgebiet zu einem überbreiten 
Kanal mit kaum mehr erkennbarer Strö
mung ( ca. 0,2 m/sec.) umgebaut werden. 

Für die Errichtung des Kraftwerkes ist 
die Errichtung eines Durchstiches mit ei
ner Ausbaubreite von 400 bis 500 m Breite, 
einer mittleren Länge von 5 ,5 km in einem 
ca. 7 ,5 km langen Donaubereich geplant. 

Der Durchstich ist in einem für das 
Landschaftsbild - besonders akzentuiert 
durch die vielfältigen Formen der Auland
schaft einschließlich der Altarme-beson
ders wichtigen Teil des Landschaftsschutz
gebietes geplant. An Hand der Abbildun
gen 1 und 2 wird deutlich gemacht, in welch 
großem Maß die Landschaft dauernd und 
maßgebend beein_trächtigt werden würde. 
Die Staustufe Greifenstein (Abb. 1) ist von 
der Konzeption her mit der Staustufe 
Hainburg zu vergleichen, auch wenn das 
Kraftwerk Hainburg größer und leistungs
fähiger werden soll. Uberträgt man das in 
der Abb. 1 dargestellte Hauptbauwerk in 
der darunter befindlichen Abb. 2 in den 
Thurnhaufen-Altarm, so sind die Auswir
kungen für die geschützte Aulandschaft
auch unter Berücksichtigung, daß Greifen
stein noch Baustelle ist - klar dokumen
tiert. 

Die Verschwenkung des Donaubettes 
würde bei der im Bild ca. 2,5 km oberhalb 
der Donaubrücke erkennbaren „Schwal
beninsel" (Abb. 21 und 31) beginnen und 
etwa am rechten Bildrand enden. Die ge
plante Situierung des Hauptbauwerkes im 
unteren Ende des Thurnhaufenarmes ist 

auch durch die Abb. 32 und 33 bzw. eine 
Vergleichsaufnahme aus Greifenstein 
(Abb. 34) dargestellt. Die Abb. 21 zeigt 
den Abriegelungsbereich. Hier würde der 
südliche Rückstaudamm, mit einer Höhe 
von ca. 10 m über der jetzigen Uferhöhe 
bereits das derzeitige, nördliche Ufer er
reicht haben. Die sichtbare Wasserfläche 
soll im Zuge der Abriegelung verfüllt und 
sodann aufgeforstet werden. 

Daß durch die Verlegung des Kraftwer
kes mit dem anschließenden Stauraum in 
das Augebiet eine maßgebende und dau
ernde Beeinträchtigung des Landschafts
bildes entsteht, zeigen auch die Abbildun
gen 26 und 28 (dieser Altarm mit den seit
lich anschließenden Augebieten beidseits 
der Donaubrücke liegt im künftigen Stau
bereich, die Abbildung 23 (dieser Altarm 
wird zu einem Begleitgraben zur Abfüh
rung der Hochwässer entlang des im Bild 
rechts anschließenden künftigen Rück
staudammes ausgebaut) und die Abbildun
gen 29 und 30. Die hier gezeigte Land
schaft um den Thurnhaufen fällt in den 
Staubereich unmittelbar hinter dem 
Hauptbauwerk. Ausgehend von den hier 
dargestellten derzeitigen Uferhöhen liegen 
der künftige Wasserspiegel um ca. 12 m 
und die Rückstaudämme um ca. 13,5 m hö
her. 

Die Aushubtiefe im Bereich des Durch
stiches soll oberhalb des Hauptbauwerkes 
5 - 6,5 m und unterhalb 11,5 m ab dem der
zeitigen Gelände betragen. 

Das Hauptbauwerk soll eine Länge von 
etwa 550 m, bei einer Basisbreite von cirka 
70 m und einer Kronen breite von 37 m auf
weisen. Der obere Abschluß des Haupt
bauwerkes liegt ca. 18 m über dem jetzigen 
Uferniveau und wird durch den Portal
kran um weitere 18 m überragt. 

Die Anlagen für den Unter- und den 
Oberhafen erreichen zusammen mit den 
Schleusen, jedoch ohne Länden, eine Ge
samtlänge von ca. 900 m. 

Die Errichtung eines Bauwerkes mit 
diesen Dimensionen in einem Land
schaftsschutzgebiet würde zweifellos zu ei
ner dauernden und maßgebenden Beein
trächtigung der Landschaft führen. Als 
Beispiel für ein fertiggestelltes Donau
kraftwerk wird auf Abb. 35 verwiesen, die 
die Staustufe Altenwörth vom Unterwas
ser her zeigt. 

Seitlich des Hauptbauwerkes werden 
mit dem bei der Baggerung des Durchsti
ches anfallenden Aushub von ca. 15 Millio
nen m3 die Kraftwerks- und die Schleusenin
sel geschütttet. Besonders die Schleusenin
sel mit ihrer Länge von ca. 2,5 km und einer 
Brei):e von durchschnittlich 400 m ( ohne Bö
schung) überragt das derzeitige Augelände 
um etwa 10m. 

Wenn auch diese Flächen zu einem gro
ßen Teil zur Aufforstung bestimmt sind, so 
ist damit zu rechnen, daß bei der Mächtig
keit dieser Schotterdeponie bzw. dem ca. 
11 m tiefer liegenden Grundwasserspiegel 
nur mit künstlicher Bewässerung und sehr 
langfristig mit einer Aufforstung zu rech
nen ist. 

Überdies ist bei der hier gegebenen 
Grundwasserferne eine Aufforstung mit 
Auwaldcharakter sicher nicht zu erzielen. 
Die Verwendung dieser Aufforstungsflä-
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chen zum Deponieren des aus dem Stau
raum gebaggerten Schlammes erscheint im 
Hinblick auf die Lage des Kraftwerkes un
terhalb von Wien und den in die Donau 
eingeleiteten Abwässern problematisch. 

Nach Angabe der Antragstellerin wer
den Flächen im Gesamtausmaß von 823 
ha . dauernd für Bauwerke, Durchstich , 
Dämme und Anschüttungen benötigt. 

Es besteht für den Sachverständigen für 
die Beurteilung des Landschaftsbildes kein 
Zweifel , daß die Verwendung von Flächen 
dieser Dimension für die Errichtung eines 
Kraftwerkes mit den Zielsetzungen des 
Landschafts~chutzes nicht in Einklang zu 
bringen ist . 

Es wird auf die Abbildungen 35 und 45 
verwiesen , die typische Beispiele der 
Kraftwerkslandschaften von Altenwörth, 
Melk und Abwinden-Asten zeigen. 

Als weitere wesentliche Beeinträchti
gung des Landschaftsbildes sind die beid
seits des Stauraumes notwendigerweise 
verlaufenden Dämme zu bezeichnen. 

Da die Dammkronen durchwegs 1,50 m 
über dem Stauziel angeordnet sind, ergibt 
sich auf die gesamten Rückstaudammlän
gen ein Einheitsufer mit einer unteren 
Hälfte bestehend aus Steinwurf und einer 
oberen Hälfte mit Grasbewuchs, daran 
schließt der 3,5 m breite Bitukies-Treppel
weg an (Abb. 39, Traismauer) . 

Als weiterer Grund, warum das vorlie
gende Kraftwerksprojekt für das Land
schaftsschutzgebiet eine dauernde und 
maßgebliche Beeinträchtigung darstellt , 
ist das künftige Fehlen der bisherigen Was
serspiegelschwankungen zu bezeichnen. 

Bisher waren Wasserstand, Fließge
schwindigkeit, Strombreite ein unmittel
bares Ergebnis der Wetterlage im gesam
ten Einzugsgebiet der Donau. Bei Hoch
wasser trat der Fluß ein bis zweimal pro 
Jahr über seine Ufer und zwar im wesentli
chen in der ganzen Länge des nunmehrigen 
Landschaftsschutzgebietes und überflutete 
die Aulandschaften bis zu den Hochwas
serdämmen. Dies war die Voraussetzung 
für die Entstehung und ständige Weiter
entwicklung dieser Aulandschaft. 

Innerhalb der durch die Donauregulie
rung vor etwa 100 Jahren gesetzten Gren
zen führt die Donau ein für das Land
schaftsbild wesentliches Eigenleben. Der 
schwankende Wasser spiegelt sich unmit
telbar in der Höhe und Fließgeschwindig
keit der Altarme wider (Abbs. 3 bis 9, 14, 
19, 20 , 23 , 26, 28 bis 30) , im Flußbett bilden 
sich - trotz reduzierter Geschiebeführung 
durch bestehende Kraftwerke - Schotter
bänke und Inseln. Bei Niederwasser wer
den diese Schotterbänke, Traversen, Buh
nen und Leitwerke sichtbar (Abb. 7, 8, 10, 
12, 13, 16, 21, 22 und 32) . 

Bei einer Aufstauung der Donau ent
_steht dagegen eine gleichbleibende Was
serhöhe, eine kaum erkennbare Strö
mungsgeschwindigkeit und es werden im 
Stauraum keine Inseln oder sonstige die 
Landschaft gestaltende Elemente mehr zu 
finden sein, da diese weggebaggert oder 
zumindest überstaut werden. 

Der Wegfall dieser Gestaltungselemen
te der Donaulandschaft muß als Verar
mung dieser Landschaft bezeichnet wer
den . 
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Wie sehr das bestehende Landschafts
bild durch die Rückstaudämme nachteilig 
verändert wird, ist aus jenen Abbildungen , 
denen das jeweilige Dammprofil beigege
ben wurde, erkennbar. Plan 69 S und die 
Abbildungen 3 und 4 zeigen, daß der 
Damm (rot) im Bereich Fischamend 
,,Uferhaus Rostiger Anker" in einem Do
nauseitenarm angelegt wird und hier 25 ,8 
km ab Kraftwerk noch eine Höhe von cirka 
4 m ab dem derzeitigen Uferniveau (grün) 
aufweist. 

Die in den vergangenen 30-40 Jahren 
entstandene Insel soll dabei entfernt wer
den . Der Damm überragt das derzeitige 
Uferniveau um 5,5 m. Die Pläne 61 S und 
56 S verdeutlichen die künftige Situation 
im Bereich der Abbildungen 10 bzw. 12 
und 13. Auch hier betragen die Dammhö
hen ca. 5,5 - 6 m. Im Bereich der Abb . 18 
(Stromaufsicht Wildungsmauer) ist im 
Damm ein Umleitungskanal für die Ablei
tung der Fischahochwässer projektiert. Da 
notwendigerweise die Dämme des Stau
raumes gedichtet · sind, ändern sich auch 
die Wasserstände in den Altarmen nicht 
mehr bzw. wird durch verschiedene Maß
nahmen ein stabiler Wasser- bzw. Grund
wasserspiegel angestrebt. 

Das Ableiten der Hochwässer, künftig 
nur noch nördlich um den Staubereich und 
das Hauptbauwerk in das Unterwasser er
scheint deshalb nachteilig für die Weiter
entwicklung des Augebietes, da die bishe
rige Sedimentation rechtsufrig künftig ent
fällt und linksufrig, da die Hochwässer 
nicht mehr seitlich , sondern nur über die 
Überströmstrecke im Bereich der Lobau in 
das Augebiet gelangen können , nicht mehr 
im bisherigen Umfang stattfinden wird . 

Es muß hier langfristig mit Veränderun
gen, die sich auch auf das Landschaftsbild 
auswirken , gerechnet werden. 

Aus den vorstehend angeführten Grün
den ist sicher durch das zu beurteilende 
Projekt die Landschaft in ihrer Schönheit 
und Eigenart dauernd und maßgebend be
einträchtigt. Aus der Sicht des Sachver
ständigen für das Landschaftsbild ist auch 
der Erholungswert dieser einzigartigen 
Flußlandschaft für die Bevölkerung und 
den Fremdenverkehr höher zu werten als 
eine weitere, in Niederösterreich sechste 
Staustufe. 

zu c) Die Beurteilung des Naturschutz
gebietes „Lobau-Schüttelau-Schönauer 
Haufen" fällt insoweit in die Beurteilung 
des Sachverständigen für das Landschafts
bild, als das Gebiet auch Bestandteil des 
Landschaftsschutzgebietes „Donau
March-Thaya-Auen" ist. 

Hier bestehen Bedenken, daß das Ein
leiten der Donauhochwässer über die 
Überströmstrecke unmittelbar in das Na
turschutzgebiet Schäden an diesem beson
ders geschützten Bereich bewirken wird . 
So muß damit gerechnet werden , daß 
schon bei Ansprechen der Überström
strecke Oberflächenverunreinigungen der 
Donau unmittelbar in das Naturschutzge
biet gelangen. Insbesondere Ölverschmut
zungen würden das geschützte Gebiet un
mittelbar treffen. 

Eine dauernde Beeinträchtigung für das 
Landschaftsbild ist nicht auszuschließen . 

Zusatzgutachten für den 
Verwaltungsbezirk 

Bruck/Leitha: 

Es muß festgestellt werden , daß es sich 
bei dem Projekt „Donaukraftwerk Hain
burg" um ein einheitliches Ganzes handelt , 
daß daher auch nur in seiner Gesamtheit 
beurteilt werden kann , auch wenn es ver
waltungsmäßig in die Zuständigkeit von 
drei Behörden fällt . 

Das vorstehende Gesamtgutachten ist 
jedoch, soweit darin nicht ausdrücklich 
Bereiche in anderen Bezirken behandelt 
wurden (z.B . Naturschutzgebiet, Grün
land) für den Verwaltungsbezirk Bruck/ 
Leitha voll gültig. Im Verwaltungsbezirk 
Bruck/Leitha sind geplant: Das Hauptbau
werk samt Kraftwerksinsel und etwa der 
Hälfte der Schleuseninsel, der Durchstich 
mit Ausnahme einer ca. 1,7 km langen 
Strecke und einer Fläche oberhalb des 
künftigen Schleusenbereiches, ein Groß
teil der Altarmgestaltung an Stelle des bis
herigen Flußbettes sowie ein Großteil des 
südlichen Rückstaudammes und , dem 
Grenzverlauf entsprechend, auch Teile des 
nördlichen Rückstaudammes. 

Die im§ 6, Abs. 4 des NÖ Naturschutz
gesetzes angeführten Versagungsgründe 
sind nach Ansicht des Sachverständigen im 
Bereich des Verwaltungsbezirkes Bruck/ 
Leitha gegeben. 

Auf die Feststellungen im Gesamtgut
achten , soweit sie sich auf Bereiche des 
Verwaltungsbezirkes Bruck/Leitha bezie
hen, wird verwiesen. 

Verwaltungsbezirk 
Gänserndorf: 

Es muß festgestellt werden , daß es sich 
bei dem Projekt „Donaukraftwerk Hain
burg" um ein einheitliches Ganzes handelt , 
daß daher nur in seiner Gesamtheit beur
teilt werden kann, auch wenn es verwal
tungsmäßig in die Zuständigkeit von drei 
Behörden fällt. 

Das vorstehende Gesamtgutachten ist 
jedoch , soweit darin nicht ausdrücklich 
Bereiche in anderen Bezirken behandelt 
werden, für den Verwaltungsbezirk Gän
serndorf voll gültig. Auf die dort getroffe
nen Feststellungen zu den Bereichen 
,,Grünland" (dieses liegt im Verwaltungs
bezirk Gänserndorf) und Naturschutzge
biet „Lobau-Schüttelau-Schönauer hau
ten" (dieses. liegt zum Teil im Bezirk Gän
serndorf) wird besonders verwiesen . 

Im Verwaltungsbezirk Gänserndorf 
sind geplant: Ein etwa 1,7 km langer Teil 
des Durchstiches zuzüglich einer weiteren 
Durchstichsfläche oberhalb der Schleusen , 
etwa die Hälfte der Schleuseninsel , Rück
staudämme, vorwiegend am Nordufer, 
dem Grenzverlauf entsprechend jedoch 
auch auf dem Südufer, ein Teil des künfti
gen Altarmes J?ei Bad Deutsch-Altenburg 
und jene Maßhahmen , die zur Hochwas
serabfuhr im nördlichen Augebiet notwen
dig sind (Gräben zur Verbindung von Al
tarmen , Verlegung des Marchfelddam
mes). 

Die im § 6, Abs . 4 des NÖ Naturschutz-
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gesetzes angeführten Versagungsgründe 
sind nach Ansicht des Sachverständigen 
auch im Bereich des Verwaltungsbezirkes 
Gänserndorf gegeben. 

Auf die Feststellungen im Gesamtgut
achten, soweit sie sich auf Bereiche des 
Verwaltungsbezirkes Gänserndorf bezie
hen, wird verwiesen. 

Verwaltungsbezirk 
Wien-Umgebung: 

Es muß festgestellt werden, daß es sich 
bei dem Projekt „Donaukraftwerk Hain
burg" um ein einheitliches Ganzes handelt, 
daß daher in seiner Gesamtheit beurteilt 
werden kann, auch wenn es verwaltungs
mäßig in die Zuständigkeit von drei Behör
den fällt. 

Das vorstehende Gesamtgutachten ist 
jedoch, soweit darin nicht ausdrücklich 
Bereiche in anderen Bezirken behandelt 
werden, für den Verwaltungsbezirk Wien
Umgebung voll gültig. Auf die dort getrof
fenen Feststellungen zum Naturschutzge
biet „Lobau-Schüttelau-Schönauer Hau
fen" (dieses Gebiet liegt zum Teil im Be
zirk Wien-Umgebung) wird besonders ver
wiesen. 

Im Verwaltungsbezirk Wien-Umge
bung sind geplant: der südliche Hochwas
serschutz- bzw. Rückstaudamm samt Be
gleitgraben und ein Großteil der Über
strömdecke des nördlichen Dammes, wo 
Hochwasser in das dahinter liegende Na
turschutzgebiet einströmen soll. 

Wenn auch hier nur eine Flußstrecke 
von 11 km Länge betroffen ist und die hier 
zu setzenden Maßnahmen im Verhältnis zu 
den beiden anderen Verwaltungsbezirken 
für sich betrachtet gering erscheinen mö
gen, so wird auch dieser geschützte Land
schaftsteil grundlegend verändert. 

Die im § 6, Abs. 4 des NÖ Naturschutz
gesetzes angeführten Versagungsgründe 
sind nach Ansicht des Sachverständigen 
auch im Bereich des Verwaltungsbezirkes 
Wien-Umgebung gegeben. 

Auf die Feststellungen im Gesamtgut
achten, soweit sie sich auf Bereiche des 
Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung be
ziehen, wird verwiesen. 

Zusammenfassend wird von dem für die 
Beurteilung des Landschaftsbildes bestell
ten Sachverständigen festgehalten, daß 
seiner Ansicht nach ein Kraftwerk dieser 
Dimension mit den für ein Landschafts
schutzgebiet gesteckten Zielen nicht, auch 
nicht durch Vorschreibung von Vorkeh
rungen, in Einklang zu bringen ist. 

Wenn nicht für dieses, für welches sonst 
denkmögliche Projekt wäre die gesetzliche 
Schutzregelung zutreffend? 

Sachverständiger in Angelegenheiten 
des Naturschutzes 

Dipl.Ing. Wi.lfried Tepser 
Oberbaurat der NO Landesregierung 
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Maria Berger 

Die Gesetze der E-Wirtschaft? 
Nahezu jedes größere Kraftwerkspro

jekt der letzten Jahre führte zu zum Teil 
sehr heftig geführten Kontroversen zwi
schen Elektrizitätswirtschaft und Umwelt
schützern. Atomkraftwerke konnten ver
hindert werden, zumindest vorläufig. Das 
Atomsperrgesetz 1978 ist ein einfaches Ge
setz und kann mit einfacher Mehrheit ge
ändert werden. Daran ändert auch die Ent
schließung des Nationalrats, es nur mit 
zwei Drittel Mehrheit und nach neuerli
cher Volksabstimmung abändern zu wol
len, nichts. 

Umweltschützern ist dieses gesetzliche 
Mindestmaß an Umweltschutz zu wenig. 
Sie kritisieren die Unnachgiebigkeit der öf
fentlichen Elektrizitätsversorgungsunter
nehmen (EVU) u.a. mit dem Hinweis auf 
deren Eigenschaft als öffentliche Unter
nehmen. 

Andere Projekte wurden erheblich ver
zögert. 

Die Verantwortlichen der öffentlichen 
Elektrizitätswirtschaft berufen sich auf ih
ren gesetzlichen Auftrag, die Stromversor
gung auf die effizienteste Weise sicherstel
len zu müssen und Anliegen des Umwelt
schutzes nur im gesetzlich zwingenden 
Mindestmaß berücksichtigen zu dürfen. So 
Verbund-Chef Walter Fremuth im ORF
Mittagsjournal 11. 6. 1983: ,,Wir können 
nur aufgrund der uns aktienrechtlich aufer
legten Pflichten zum Rechenstift greifen 
und nach wirtschaftlichen Grundsätzen 
Mindesterfordernisse aufstellen. Uns leitet 
aber nur eines: das ökonomische Gesetz." 

Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz 1975 
bezeichnet als EVU alle Unternehmen zur 
Erzeugung oder Verteilung elektrischer 
Energie zum Zweck der entgeltlichen Ab
gabe an andere. Öffentliche EVU unter
scheiden sich von den anderen EVU nicht 
nur durch ihre Eigentumsverhältnisse, 
sondern auch durch ihren spezifischen, öf
fentlichen - im gegenständlichen Fall, ge
setzlich fixierten - Auftrag. Erst dadurch 
werden sie zu öffentlichen Unternehmen. 

Private EVU mit Anschluß- und Versor
gungspflicht wird man als „öffentlich ge
bundene Unternehmen" einstufen kön
nen. 

Den Landesgesellschaften obliegt ge
mäß 2. Verstaatlichungsgesetz 1947 1947/ 
48/64 V erst!. G.) die Allgemeinversorgung 
mit elektrischer Energie im Bereich der 
Bundesländer (Landesversorgung), die 
Besorgung der Verbundwirtschaft im Lan
desgebiet und der Austausch von Energie 

Die Junge Generation der SPÖ hat sich nicht nur eine Frau in ihren Vorsitz gewählt, son
dern eine der begabtesten Nachwuchsjuristinnen diei,es Landes. Dieser Text von Dr.jur. 
Maria Berger, Univ.~rsität Innsbruck, Institut für Öffentliches Recht, ist gekürzt dem 
Fachorgan ÖZW (,, Osterreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht", herausgegeben vom 
Verein für Wirtschafts- und Sozialforschung) entnommen. Gekürzte Stellen sind kenntlich 
gemacht( ... ); Fußnoten mit fachlichen Literaturnachweisen sind weggelassen, solche von 
inhaltlicher Bedeutung in den Text eingearbeitet. . 
Diesen juristischen Artikel versteht keiner, außer er liest ihn. 
Er ist ein Bomberl. 
Fremuth im ORF-Mittagsjournal, 11. Juni 1983: ,,Uns leitet aber nur eines: das ökonomi
sche Gesetz." 
Das ist nicht nur nach dem gesunden Menschenverstand falsch, sondern wunderbarerwei
se. sogar nach den Gesetzen: 
2. Verstaatlichungsgesetz, § 5, Abs. 2, lit. b schreibt der E0 Wirtschaft vor: ,,günstigsten wirt
schaftliche Verwendung des zur Verfügung stehenden Stromes". 
Sie aber propagiert die E-Heizung, die wirtschaftlich un$ünstigste Stromverwendung ( -
sie frißtdreimal soviel Energie als andere Heizungsarten). 
Die E-Wirtschaft beschäftigt sich ferner zuwenig oder gar nicht mit: 

Tarifgestaltung, die der Stromvergeudung entgegenwirkt; 
Nutzung der Abwärme von Kraftwerken; 
Werbung für Stromsparen ( sondern im Gegenteil, siehe oben); 
Wärmeisolierung der Gebäude usw. usf. 

Das alles wäre, statt der gegenwärtigen Energievergeudung durch .die E-Wirtschaft, die 
„günstigste wirtschaftliche Verwendung des zur Verfügung stehenden Stromes, wie es das 
2. Verstaatlichungsgesetz vorschreibt. • . · 
Die E-Wirtschaft erfüllt das Gesetz nicht. 
Schlimmer noch mißachtet sie das geltende Aktiengesellschaftsgesetz, § 70 Abs. 1.: Der 
Vorstand einer jeden AG ist „verpflichtet und berechtigt ... die Gesellschaft so zu leiten, 
wi.e das Wohl des Unternehmens und Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und 
der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interessen es erfordert." 
Aktionäre der E-Wirtschaft (alles AGs!) sind Gemeinden, Bundesländer, die Republik 
Österreich-mit fortgesetzter Energievergeudung werden deren Interessen grob verletzt. · 
Arbeitnehmer-Interesse ist vor allem die Sicherung der Beschäftigung: durch die Fortset
zung von kapitalintensiven, arbeitsplatzarmen Kraftwerksbauten statt Umsteigen auf 
Wärmeisolierung der Gebäude ( 50 - 100 Prozent mehr Arbeitsplätze) etc. schadet die E
Wirtschaft den Arbeitnehmem. 
Öffentliches Interesse sind Kraftwerksbauten ohne unwiederbringliche Vernichtung von 
Landschaft, ohne Gefährdung des Trinkwassers, ohne Gefährdung der Bronchien unserer 
Kinder usw. - all dies vernachlässigt die E-Wirtschaft gröblichst. 
Die E-Wirtschaft erfüllt das Gesetz nicht. 
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FORVM 

wird' s immer geben, 
war einer seiner ersten 
Autoren, der kürzlich 

verstorbene Claus 
Gatterer überzeugt. 

Natürlich. 

FORVM wird's über 
alle Höhen und Tiefen 
hinweg immer geben. 

Hin und wieder müssen 
wir abspecken. Wie eben 

jetzt. 
Nicht jedoch auf Kosten 
unserer Leser. FORVM 
wird pro Heft weniger, 

im Jahr aber mehr Seiten 
haben, als bisher. Es 

wird nicht nur das Papier, 
auf dem es gedruckt ist, 

billiger, sondern auch das 
Einzelheft. Und es wird 
monatlich erscheinen. 

Zumindest sechsmal im 
Jahr gibt es eine Drauf
gabe: Eine Dokumen-

tation als eigenes Beiheft. 

Breite Information zu 
einem Thema, Monat für 
Monat, die man sich in 
Ruhe zu Hause gönnen 

sollte. Für 260, -- Schilling 
ein Jahr lang (12 Hefte). 

Nützen Sie die 
Bestellkarte im Heft! 

mit benachbarten Gesellschaften . Nach 
welchen Grundsätzen die Landesgesell
schaften diese Aufgaben zu erfüllen ha
ben , führt das 2. Verstl.G. nicht näher aus. 

Die Österreichische Elektrizitätswirt
schafts-Aktiengesellschaft hat als Ver
bundgesellschaft u.a. die gesetzliche Auf
gabe der treuhändigen Verwaltung der 
Bundesbeteiligungen an Sondergesell
schaften und Landesgesellschaften; die Er
mittlung des gegenwärtigen und künftigen 
Strombedarfs sowie der Stromerzeugung 
der Sondergesellschaften, der Landesge
sellschaften, städtischen Unternehmen 
und Eigenversorgungsanlagen mit einer 
Nennleistungen von 500 kW; die Verzeich
nung der Stromtarife; die Herbeiführung 
des Ausgleichs zwischen Erzeugung und 
Bedarf im Verbundnetz, wobei auf die 
günstigste wirtschaftliche Verwendung des 
zur Verfügung stehenden Stromes Bedacht 
zu nehmen ist. 

Weiters obliegt es der Verbundgesell
schaft, den Bau und Betrieb von Groß
kraftwerken durch bestehende oder zu er
richtende Sondergesellschaften zu veran
lassen, u.a.m. 

Neben der Beschreibung des Unterneh
mensgegenstandes und des Unterneh
menszwecks der Verbundgesellschaft hält 
bereits das 2. Verstl.G. in seinem§ 5 Abs. 
2 lit. b auch einen Grundsatz für die Ge
schäftsführung fest: nämlich die „günstig
ste wirtschaftliche Verwendung des zur Ver
fügung stehenden Stromes". 

Mit diesem Grundsatz dürfte ein mög
lichst rationeller und effizienter Einsatz 
des vorhandenen Stromes im Rahmen der 
Versorgungspflichtigen (§ 6 Elektrizitäts
wirtschaftsgesetz - ElWiG) gemeint sein, 
und zwar nicht nur im Sinne einer bloß be
triebswirtschaftlich ertragreichsten Ver
wendung. 

Dies könnte z.B . bedeuten, daß in jenen 
Fällen, in denen das ElWiG (§ 6 Abs. 4) 
keine Anschluß- und Versorgungspflicht 
vorsieht, z. B . bei Anlagen, die der Wider
standsheizung von Wohnräumen mit elek
trischer Energie dienen und bei Klimaanla
gen , die nicht unbedingt notwendig sind
bei drohender Stromknappheit auch tat
sächlich nicht mehr angeschlossen und ver
sorgt werden darf, auch wenn es sich um er
tragreiche Abnahmeverhältnisse handelt. 

Den Sondergesellschaften gibt das 2. 
Verstl.G. neben dem Unternehmensge
genstand: Errichtung und Betrieb von 
Großkraftwerken - keine speziellen Ziel
setzungen und Geschäftsführungsgrund
sätze vor. 

Das 2. Verstl.G. wählte für die Erfül
lung der Funktionen der Verbundgsell
schaft und der Landesgesellschaften die 
Gesellschaftsform der Aktiengesellschaft 
- mit Ausnahme der Wiener Landesge
sellschaft. Deren Funktionen erfüllen die 
Wiener Elektrizitätswerke, die ein Teilbe
trieb der Wiener Stadtwerke sind. Diese 
wiederum sind ein Unternehmen der Ge
meinde Wien ohne eigene Rechtspersön
lichkeit. 

Noch bevor man sich auch für andere öf
fentliche Unternehmen zur Organisations
form der Aktiengesellschaft durchringen 
konnte , erhielten die Geschäftsführungen 
der Verbundgesellschaft und der selbstän-

digen Landesgesellschaften die nach allge
meinem Gesellschaftsrecht größtmögliche 
Autonomie. Die selbständige Geschäfts
führungsbefugnis des Vorstandes gemäß§ 
70 Aktiengesellschaftsgesetz (AktG) 
schließt eine Bindung des Vorstandes an 
Weisungen des Aufsichtsrates oder der 
Hauptversammlung aus . 

Auch der Umstand , daß die Bestellung 
der Vorstandsmitglieder der Verbundge
sellschaft der Genehmigung durch den 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie bedarf(§ 5, Abs. 3, 2. Verstl.G.), 
ändert an der Weisungsfreiheit nichts .. . 

Jedoch gilt, daß gesetzliche Zielvorga
ben und Weisungsrechte keiner Transfor
mation in die Gesellschaftsverfassung be
dürfen, um für die AG und den Vorstand 
verbindlich zu sein . 

Über das Erlassen genereller Umwelt
schutzvorschriften hinaus, können sich die 
E igentümergebietskörperschaften auch 
durch vertragliche Vereinbarungen mit 
den selbständigen öffentlichen EVU ein 
,,umweltfreundliches" Verhalten ausbedin
gen . .. 

Den im Vergleich zum Handeln anderer 
verstärkten wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen großunternehmerischen Handelns 
korrespondiert eine spezielle Verantwor
tung dieser Unternehmen, die über die des 
„braven Bürgers" hinausgeht. Erhebliche 
Meinungsdifferenzen bestehen allerdings 
in der Fachliteratur über die Rangfolge der 
einzelnen, potentiell gegensätzlichen 
Interessen laut§ 70 (Abs.1) AktG: danach 
ist der Vorstand einer AG „verpflichtet 
und berechtigt, .. . die Gesellschaft so zu 
leiten, wie das Wohl des Unternehmens un
ter Berücksichtigung der Interessen der 
Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des 
öffentlichen Interesses es erfordert". 

Allein schon aufgrund der Textierung 
ist davon auszugehen, daß im Konfliktsfall 
das Wohl des Unternehmens Priorität ge
nießt. Zwischen den anderen drei genann
ten Interessen kann aber keine Rangfolge 
ausgemacht werden, auch nicht aus der 
Reihenfolge der Aufzählung. Der Sinn 
dieser Bestimmung kann nicht darin lie
gen, den Vorstand zu verpflichten, beste
hende gesetzliche Vorschriften im Interes
se der Aktionäre, Arbeitnehmer und der 
Öffentlichkeit einzuhalten. Dazu ist der 
Vorstand ohnehin schon aufgrund seiner 
Organstellung im Außenverhältnis und im 
Innenverhältnis aufgrund des Anstellungs
vertrages verpflichtet. Gemeint sein kann 
nur eine darüber hinausgehende, im einzel
nen nicht ge; etzlich determinierte soziale 
Verantwortlichkeit. 

Insoweit reicht § 70 Abs. 1 AktG über 
die gesetzliche Leitlinie des § 5 Abs. 2 lit. 
b , 2. Verstl. G . (,,günstigste wirtschaftliche 
Verwendung des zur Verfügung stehenden 
Stromes") hinaus. 

Das öffentliche Interesse und das der Ar
beitnehmer ist auch insoweit zu berücksich
tigen, als es allgemeiner Art und insofern 
nicht mit dem Gesellschafter- und Unter
nehmensinteresse identisch ist . . . Aller
dings bleibt es dem Vorstand überlassen, 
die in dieser Bestimmung angelegten Ziel
konflikte zu lösen; er trägt das Abwä
gungsrisiko. Die anderen Gesellschaftsor
gane können im Rahmen des AktG in ih-
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ren Augen falsche Prioritätensetzungen 
sanktionieren, insbesondere durch Abbe
rufung des Vorstandes. 

Eine hoheitliche Sanktion, etwa in der 
Form der ehemals möglichen Gesell
schaftsauflösung wegen Gemeinwohlschä
digung, droht nicht ... 

Eine Auslegung, die den gesetzlich und/ 
oder statutarisch festgelegten öffentlichen 
Unternehmenszweck der öffentlichen mit 
den im§ 70 Abs. 1 AktG gemeinten öffent
lichen Interessen gleichsetzt, kann nicht 
überzeugen. Den öffentlichen EVU ist -
wie anderen öffentlichen Unternehmun
gen auch- ein spezifischer, inhaltlich be
grenzter Unternehmensgegenstand und -
zweck vorgegeben, der nicht die gesamte 
potentielle Pluralität der öffentlichen In
teressen des§ 70 Abs. 1 AktG abdeckt. Für 
eine zusätzliche und eigenständige Gel
tung des § 70 Abs. 1 AktG bleibt Raum. 
Dies in Abrede zu stellen, hätte auch eine 
kaum zu rechtfertigende Begünstigung öf
fentlicher Unternehmen gegenüber priva
ten zur Folge. Das Gesetz fordert ja sogar 
von privaten Unternehmen, daß sie öffent
liche Interessen berücksichtigen. 

Eine Privilegierung durch Sonderprivat
recht öffentlicher Unternehmen ist nur dann 
sachlich gerechtfertigt, wenn sich ihr spezi
fisches Unternehmensziel ausschließlich 
und unabdingbar ohne Rücksicht auf ande
re öffentliche Interessen bewerkstelligen 
ließe. Aber aus der ,,(technischen) Natur 
der Sache" ergibt sich keine zwingende 
Notwendigkeit einer solchen Privilegie
rung. Umweltfreundliche Techniken las
sen sich bei kalorischen Kraftwerken 
grundsätzlich ebenso anwenden wie bei an
deren Schadstoffemittenten. Die anson
sten umweltfreundlichen Wasserkraftwer
ke stellen zwar immer einen Eingriff in das 
Landschaftsbild und den Wasserhaushalt 
dar, doch ist auch hier die Intensität des 
Eingriffs durch zwar beschränkte, aber 
doch gegebene Auswahlmöglichkeiten 
hinsichtlich des Standortes, der Kapazität 
und der Bauweise grundsätzlich vermin
derbar. Eine ausreichende Stromversor
gung läßt sich sowohl eher kapitalintensiv 
als auch eher beschäftigungsintensiv si
chern. 

Wenn also festzustellen ist, daß öffentli
che Interessen, zu denen hier Umwelt
schutz und Beschäftigungssicherung ge
rechnet wurden, grundsätzlich auch mit 
der den EVU obliegenden Aufgaben tech
nisch vereinbar sind, fällt eine ... Privilegie
rung bezüglich§ 70 Abs. 1 AktG weg. 

Die von den öffentlichen EVU in ihrer 
Geschäftsführung zu berücksichtigenden 
Prüfungsziele des Rechnungshofes tun der 
grundsätzlichen Anerkennung einer Be
rechtigung und einer Pflicht auch der öf
fentlichen EVU, öffentliche Interessen ge
mäß§ 70 Abs. 1 AktG zu berücksichtigen, 
... keinen Abbruch, da es sich bei dieser 
Berücksichtigung öffentlicher Interessen 
um eine gesetzliche Vorgabe handelt. 

Aufgrund der öffentlichen Kontrolle 
wird man aber von den öffentlichen EVU 
verlangen müssen, daß sie sowohl die Fest
stellung der öffentlichen Interessen in 
nachprüfbarer Weise vornehmen als auch 
bei deren Berücksichtigung die Grundsät
ze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, 
Zweckmäßigkeit und die Sorgfaltspflich-
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ten nach dem AktG beachten ... Die nach
prüfende Kontrolle des Rechnungshofes 
verhindert, daß die „öffentlichen Interes
sen" zur salvatorischen Klausel für unfähi
ge Manager werden und diese in „willkürli
chen Altruismus" flüchten können. Eine 
allgemeine, vom Unternehmensgegen
stand völlig losgelöste Wohltäterschaft ist 
weder gefordert noch zulässig; nur die 
durch den vorgegebenen Unternehmens
gegenstand und -zweck berührten öffentli
chen Interessen sind zu berücksichtigen ... 

Keinesfalls können die interpretatori
schen Schwierigkeiten, die eine Kompro
mißformel wie „öffentliches Interesse" 
hervorruft, dazu führen, daß man dieses 
überhaupt unbeachtet läßt. Vielmehr ist es 
durch Bezugnahme auf andere Rechtsvor
schriften und eventuell auch auf außerjuri
stische Kriterien zu konkretisieren. Es 
kann gar kein Zweifel bestehen, daß der 
Umweltschutz mit seinen vielfältigen 
Schutzobjekten und Erfordernissen eines 
der „öffentlichen Interessen" im Sinne des 
§ 70 Abs. 1 AktG bildet. 

Nicht nur in allgemeinen Gesetzen, son
dern auch in jenen, die sich speziell an die 
Elektrizitätswirtschaft wenden, brachte 
der Gesetzgeber den Umweltschutz als öf
fentliches Anliegen zum Ausdruck, so in 
den Landes-Elektrizitäts( wirtschafts )ge
setzen von Kärnten 1978 ( § 25), Oberöster
reich 1982 (§ 24), Salzburg 1979 (§ 21), 
Steiermark 1981 (§ 24), Tirol 1982 (§ 23), 
Wien 1977/80 (§ 13). 

Auch die Kommentatoren des§ 70 Abs. 
1 Aktiengesellschaftsgesetz bzw. des ent
sprechenden § 76 des Deutschen AG-Ge
setzes reihen den Umweltschutz unter die 
zu berücksichtigenden Interessen ein. 

Für den Bau von Kraftwerken und auch 
anderer Anlagen bedeutet dies, daß die 
Umweltverträglichkeit als ein Kriterium in 
der Planung mitzuberücksichtigen ist, und 
zwar in einem höheren Ausmaß, als dies 
voraussichtlich die Behörden in Vollzie
hung der Gesetze verlangen werden. Um 
die N achprüfbarkeit durch die öffentlichen 
Kontrolleinrichtungen zu gewährleisten, 
muß das öffentliche EVU ein relativ objek
tives Verfahren zur Ermittlung möglicher 
Umweltbeeinträchtigungen und deren Be
kämpfungsmöglichen anwenden. Dafür 
bietet sich insbesondere eine Umweltver
träglichkeitsprüfung an, wie sie nach stan
dardisierten Kriterien bereits bei anderen 
Planungsvorhaben durchgeführt wird, z. 
B. gemäß Bundesstraßengesetz-Novelle 
1983. 

Auch eine frühzeitige Miteinbeziehung 
der unmittelbar betroffenen Bevölkerung 
und von Umwelt- und Naturschutzgruppen 
könnte sowohl zur Konkretisierung der 
Umweltschutzerforderhisse als auch zur 
Vermeidung von Rechtsunsicherheit und 
kostspielig lange Bewilligungsverfahren 
beitragen. Eine öffentliche Partizipation 
an Planungsentscheidungen hätte neben 
der Zweckmäßigkeit noch ein weiteres Ar
gument für sich: sie könnte die - durch 
Nichtbindung der Geschäftsführung öf
fentlicher EVU an das Legalitätsprinzip
verdünnte demokratische Qualität der Ent
scheidungen der EVU-Geschäftsführun
gen partiell ausgleichen. 

In welchem Ausmaß allerdings die fest-

gestellten Erfordernisse des Umweltschut
zes zu berücksichtigen sind, insbesondere 
auch, welche eventuell gegenläufigen an
deren öffentlichen Interessen mit heranzu
ziehen sind, muß in Abwägung mit dem ge
setzlichen Auftrag und den Prüfungszielen 
des Rechnungshofes die Geschäftsführung 
in eigener Verantwortung entscheiden. 
Sieht sie sich in einem unlösbaren Kon
flikt, kann sie bzw. der Aufsichtsrat, wenn 
es sich um ein seiner Zustimmung vorbe
haltenes Geschäft handelt, die Frage der 
Hauptversammlung vorlegen (§ 103 Abs. 2 
AktG). 

Umweltschutzinvestitionen, die den Be
stand des öffentlichen EVU und seine Ver
sorgungsaufgabe ernsthaft gefährden wür
den, könnte sich das EVU durch vertragli
che Vereinbarungen mit den Gebietskör
perschaften abgelten lassen ... 

Für den Umweltschutz wäre es zweifel
los am besten, wenn keine neuen Kraft
werke mehr gebaut werden müßten, es sei 
denn, sie dienen als Ersatz für besonders 
umweltfeindliche Altanlagen. Der Wille 
zum Energiesparen hat aber mit dem ge
stiegenen Umweltbewußtsein nicht Schritt 
gehalten. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, ob der gesetzliche Auftrag 
die Elektrizitätswirtschaft verpflichtet, 
mehr oder minder tatenlos zuzusehen, wie 
der Stromverbrauch steigt, und ihr Ange
bot an die jeweils prognostizierten Zu
wachsraten anzupassen und damit immer 
wieder in Konflikt mit Umwelt- und Natur
schutzanliegen zu geraten. 

Der Stromverbrauch ist eine beeinfluß
bare Größe, sowohl nach oben als nach un
ten. Aber nicht nur gesetzliche Energie
sparanreize und -gebote können hier steu
ernd einwirken, sondern auch die EVU 
selbst: durch andere Tarifstrukturen; 
durch Abwärmenutzung in Form der Fern
wärme; Werbung für Stromsparen; Bera
tung und finanzielle Hilfen für energiespa
rende Maßnahmen der Konsumenten, 
u.a.m. 

Wenn die Ergebnisse der Energieöko
nomik stimmen, daß es auch für das einzel
ne EVU günstiger ist, Energie beim Ver
brauch einzusparen als kraftwerksseitig be
reitzustellen, und daß die energetische Sa
nierung der Gebäude wesentlich arbeitsin
tensiver ist als der kapitalintensive Kraft
werksbau - wäre damit der Weg für eine 
wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen 
Stromes (§5 Abs. 3 lit. b, 2. Verstl.G.) un
ter gleichzeitiger Berücksichtigung der 
,,öffentlichen Interessen" - Beschäfti
gungssicherung und Umweltschutz - ge-
wiesen. 

0 

Ist die Versorgung in dieser Weise si
cherzustellen, steht dem kein Hindernis 
aus dem gesetzlichen Auftrag des 2. 
Verstl.G. entgegen, im Gegenteil: Eine 
entschiedenere Anderung der Unterneh
menspolitik der EVU in diese Richtung wä
re sogar geboten, wenn die Versorgung so 
tatsächlich wirtschaftlicher, sparsamer, 
zweckmäßiger und mit anderen öff entli
chen Interessen leichter vereinbar gewähr
leistet werden könnte. 

Damit könnten alle gesetzlichen Vorga
ben an die Unternehmenspolitik - wahr
scheinlich auch nicht gänzlich harmonisch, 
aber doch friktionsfreier - erfüllt werden. 
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